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I.

Das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich (BGBl. 
I, S. 433) ist am 13.03.2020 in Kraft getreten. Das Neunte 
Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften (BGBl. I, S. 1221) 
sowie die Verordnung zur Änderung kreuzungsrechtlicher 
Vorschriften (BGBl. I S. 1181) sind am 01.07.2021 in Kraft 
getreten. Durch die Gesetzesänderungen haben sich die 
Regelungen für die Kostentragung bei Eisenbahnkreu-
zungsmaßnahmen mit der Kostenfolge nach § 12 und 
§ 13 EKrG geändert. Mit der Änderungsverordnung ist die 
Verwaltungskostenpauschale gemäß § 5 Abs. 2 1. EKrV, 
welche der Kreuzungsbeteiligte, der die Projektabwick-
lung übernimmt, von dem anderen Kreuzungsbeteiligten 
erhält, von 10 auf 20 Prozent der Grunderwerbs- und 
Baukosten erhöht worden. Zudem sind die den Bau- und 
Verwaltungskosten zugrunde liegenden Leistungen durch 
zwei Anlagen zur 1. EKrV präzise und rechtsverbindlich 
voneinander abgegrenzt worden.

Die Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Ab-
rechnung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreu-
zungsgesetz waren an diese Gesetzesänderungen anzu-
passen. Gleichzeitig sind bisher separat getroffene 
Regelungen (Bezug Nr. 2 und 3) aktualisiert und in die 
Richtlinien (Bezug Nr. 1) integriert worden. Ihre Anregun-
gen zum Entwurf der geänderten und ergänzten Richtli-
nien wurden soweit möglich und zweckmäßig berück-
sichtigt.

II.

Die Richtlinien Planen Bauen Abrechnen 2022 gebe ich 
hiermit bekannt und bitte um deren Beachtung. Ferner 
bitte ich die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, 
das ARS für den Bereich der Bundesstraßen in Auftrags-
verwaltung einzuführen und mir eine Kopie ihrer Einfüh-
rungserlasse zu übersenden. Für die Autobahn GmbH 
des Bundes führe ich das ARS hiermit ein, wobei der 
Autobahn GmbH des Bundes die steuerrechtliche Prü-
fung gemäß Anhang 5.2 bis 5.4 der Richtlinien (jeweils 
§ 6, Abs. 3) selbstständig obliegt. Gegenüber der Ge-
sellschaft wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich 
wirksam. Die DB Netz AG erhält die Richtlinien mit ge-
sondertem Schreiben zur Einführung in ihrem Geschäfts-
bereich.

III.

Die ARS Nr. 10/2014 vom 18.11.2014 und Nr. 02/2015 
vom 20.01.2015 sowie die Rundschreiben vom 03.09.2012, 
vom 29.01.2014 und vom 15.12.2016 hebe ich hiermit auf.
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I. Allgemeines

Vorbemerkung:

Das Eisenbahnkreuzungsgesetz enthält keine Rege-
lungen über die Zuständigkeit der Kreuzungsbeteilig-
ten für die Planung und Durchführung von Baumaß-
nahmen.

Aufgrund der jeweils vorliegenden spezifischen Fach-
kompetenz sind in der Regel die Maßnahmen an Ei-
senbahnanlagen durch den Schienenbaulastträger 
und an Straßenanlagen durch den Straßenbaulastträ-
ger zu planen und durchzuführen. Die Kreuzungsbe-
teiligten haben sich im Rahmen der Kreuzungsverein-
barung über die entsprechende Aufgabenverteilung 
zu verständigen.

1.1 Mitwirkungspflichten und hoheitliche Sicherheits
pflichten

Aufgrund des bestehenden Gemeinschaftsverhältnis-
ses zwischen Straße und Schiene ist für alle Kreu-
zungsmaßnahmen neben der gesetzlich normierten 
Duldungspflicht die gegenseitige Mitwirkung der Kreu-
zungsbeteiligten für eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Maßnahmen unabdingbar. Die hieraus fol-
gende Mitwirkungspflicht der Kreuzungsbeteiligten ist 
allerdings auf den Bereich beschränkt, in dem der Bau-
durchführende auf die Mitwirkung des anderen Betei-
ligten angewiesen ist. Sie kann demnach ausschließ-
lich Tätigkeiten betreffen, die nur der andere Beteiligte 
selbst durchführen kann oder die in dessen unentzieh-
bare Verantwortung nach § 4 AEG, nach § 4 FStrG 
oder nach entsprechender landesrechtlicher Regelung 
fallen.

Die Mitwirkungspflichten und hoheitlichen Sicherheits-
pflichten gehören bei allen Kreuzungsmaßnahmen zu 
den gesetzlichen Baulastaufgaben der Kreuzungsbe-
teiligten. Ihre Erfüllung erfolgt unentgeltlich. Im Rah-
men der Abrechnung der Kreuzungsmaßnahmen sind 
die Hinweise im Anhang 5.1 dieser Richtlinien zu be-
achten.

1.2 Planungs und Verwaltungsleistungen

Von den unentgeltlich zu erfüllenden Mitwirkungs- 
und hoheitlichen Sicherungspflichten sind die Leis-
tungen im Sinne des § 5 der 1. Eisenbahnkreuzungs-
verordnung (1. EKrV) zu unterscheiden, welche – außer 
bei Erhaltungsmaßnahmen – pauschal mit 20 % der 
aufgewandten Grunderwerbs- und Baukosten abge-
golten werden. Wenn der baudurchführende Kreu-
zungsbeteiligte vom anderen Beteiligten einzelne Pla-
nungs- und Verwaltungstätigkeiten erbringen lässt, 
hat der Baudurchführende die Kosten hierfür vollstän-
dig zu tragen, da er den anderen Kreuzungsbeteiligten 
wie einen Dritten (vergleichbar einem Ingenieurbüro) 
einschaltet. Die Hinweise im Anhang 5.1 dieser Richt-
linien sind zu beachten.

1.3 Grundinanspruchnahme

Unabhängig davon, ob beide Kreuzungsbeteiligte die 
Kosten der Maßnahme tragen oder nur einer der Be-
teiligten die Kosten trägt, haben sie den in ihrem Ei-
gentum befindlichen und für die Kreuzungsanlage 
benötigten Grund und Boden jeweils unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen. § 3 Abs. 2 der 1. EKrV bleibt 
unberührt. Zudem gestatten sie sich während der 
Baudurchführung gegenseitig die unentgeltliche Inan-
spruchnahme ihrer an die Kreuzungsanlage angren-
zenden öffentlichen Verkehrsflächen. Für die Inan-
spruchnahme dieser öffentlichen Verkehrsflächen auf 
Grundlage des § 4 EKrG bedarf es keiner Sonder-
nutzungserlaubnis und es werden auch keine Son-
dernutzungsgebühren erhoben (OVG Bautzen, Urt. v. 
30.11.2017 – 3 A 432/17).

II. Planung

2.1 Allgemeines

Die Planung ist grundsätzlich von dem Baudurch-
führenden zu erstellen. Spätestens mit Beginn der 
Entwurfsplanung sind die Ausgangsparameter (z. B. 
welche Kreuzungsmaßnahme vorliegt, möglicher 
Baubeginn, Auswirkungen auf den Verkehr und Be-
trieb des anderen Beteiligten) zwischen den Kreu-
zungsbeteiligten abzustimmen und – falls zweckmä-
ßig – in einer Planungsvereinbarung festzuhalten.

Ferner stimmen sich die Kreuzungsbeteiligten früh-
zeitig über die Grundlagen der vom Baudurchführen-
den zu erstellenden Ablösungsberechnung (z. B. Fik-
tiventwürfe für die nächsten Erneuerungen) ab.

2.2 Entwurfsplanung

Aus der Entwurfsplanung sollen alle Auswirkungen 
auf die Belange und Anlagen des anderen Kreu-
zungsbeteiligten sowohl für die Bauzustände als auch 
für den Endzustand hervorgehen. Dem anderen Kreu-
zungsbeteiligten ist die Entwurfsplanung zur Prüfung 
hinsichtlich der Berücksichtigung seiner Belange vor-
zulegen.

Ist der Baudurchführende nicht allein kostenpflichtig, 
hat er die Entwurfsplanung, insbesondere auch in Be-
zug auf die Kostenveranschlagung und die Bestim-
mung der kreuzungsbedingten Kosten, mit dem an-
deren Kostenpflichtigen abzustimmen.

Falls vom Baudurchführenden landschaftspflegeri-
sche Maßnahmen durchgeführt werden, stimmen 
sich die Kreuzungsbeteiligten frühzeitig darüber ab, 
wer künftig für die Unterhaltung dieser Maßnahmen 
verantwortlich sein soll.

2.3 Kreuzungsvereinbarung

Für die gemäß § 5 EKrG abzuschließende Kreuzungs-
vereinbarung sind die Mustervereinbarungen im An-
hang 5.2 bis 5.4 dieser Richtlinien zu verwenden. Zur 
Vereinbarung gehören insbesondere ein Übersichts-
plan, ein Erläuterungsbericht, ein Lageplan, ggf. ein 
Höhenplan, ggf. Bauwerkspläne mit wesentlichen 
Ansichten und Schnitten, eine Kostenzusammenstel-
lung und ggf. eine Unterlage zur Kostenteilung.

Sofern im Laufe der Projektabwicklung zusätzliche 
Maßnahmen oder wesentliche Planungsänderungen 
erforderlich werden oder die veranschlagte Kosten-
masse um mehr als 15 % überschritten wird, ist hier-
über eine Nachtragsvereinbarung abzuschließen.



  

III.  Durchführung der Kreuzungsmaßnahmen

3.1 Vergabe von Unternehmerleistungen

Der jeweils Baudurchführende ist für die Ausschrei-
bung und Vergabe von Unternehmerleistungen zu-
ständig. Er erteilt die Aufträge im eigenen Namen und 
auf der Grundlage der für ihn geltenden Vergabevor-
schriften. Er hat dafür einzustehen, dass die zur Durch-
führung der Maßnahme bereitgestellten Mittel zweck-
entsprechend und wirtschaftlich verwendet werden.

Ist der Baudurchführende nicht allein kostenpflichtig,

– informiert er den anderen Kostenpflichtigen 
rechtzeitig über den Zeitpunkt der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe, damit dieser ggf. erforder-
liche Maßnahmen zur Sicherung der Finanzie-
rung seines Kostenanteils ergreifen kann;

– bedarf es aufgrund der zwischen den Kreuzungs-
beteiligten geschlossenen Kreuzungsvereinba-
rung grundsätzlich keiner Bestätigung des Kos-
tenpflichtigen, dass der Baudurchführende die 
Aufträge vergeben darf. Sofern sich jedoch in 
Ausnahmefällen aufgrund der abgegebenen An-
gebote grundlegende neue Aspekte, z. B. zeit-
liche Verschiebungen, oder ggf. in Frage kom-
mende Sondervorschläge, hier insbesondere im 
Hinblick auf die Erhaltungspflicht des anderen 
Kreuzungsbeteiligten, ergeben sollten, ist vom 
Baudurchführenden umgehend die Entschei-
dung des anderen Kostenpflichtigen zur Vergabe 
einzuholen. Dabei ist dessen Zustimmung oder 
dessen Begründung für die Ablehnung unter 
Wahrung der gesetzlichen Zuschlagsfristen an 
den Baudurchführenden zu übermitteln;

– teilt er dem anderen Kostenpflichtigen das Er-
gebnis der Vergabe mit und übersendet ihm Ko-
pien der Bauverträge (jedenfalls Kopien der Teile 
der Bauverträge, die für die Prüfung der Kosten-
tragung erforderlich sind) unverzüglich nach Auf-
tragserteilung;

– übersendet er dem anderen Kostenpflichtigen 
auch die mit dem Unternehmer vereinbarten 
Nachträge zum Bauvertrag in Kopie (jedenfalls 
die Teile der Nachträge zum Bauvertrag in Kopie, 
die für die Prüfung der Kostentragung erforder-
lich sind) unverzüglich nach deren Beauftragung.

3.2 Baudurchführung

Der Baudurchführende zeigt dem anderen Kreu-
zungsbeteiligten den tatsächlichen Baubeginn recht-
zeitig schriftlich an (Einzelheiten sind in der Kreu-
zungsvereinbarung festzulegen). Sofern es zwischen 
Abschluss der Kreuzungsvereinbarung und Realisie-
rung der Maßnahme zu längeren Verzögerungen 
(mehrere Jahre) gekommen ist, hat der Baudurchfüh-
rende vor Einleitung des Vergabeverfahrens zu prü-
fen, ob die Geschäftsgrundlage der Kreuzungsverein-
barung noch Bestand hat. Ist diese entfallen, ist die 
Kreuzungsvereinbarung anzupassen oder aufzuhe-
ben.

Ist der Baudurchführende nicht oder nicht alleiniger 
Kostenpflichtiger, muss er einen Mittelbedarfsplan 

aufstellen, in dem der voraussichtliche Mittelbedarf in 
Jahresraten dargestellt ist, und diesen jährlich fort-
schreiben. Auf Nachfrage kann der andere Kreu-
zungsbeteiligte Zwischeninformationen erhalten. 
Wenn sich Änderungen ergeben, hat der Baudurch-
führende den anderen Kostenpflichtigen über die 
Kostenentwicklung zu informieren und den erforder-
lichen Mittelbedarf mit ihm abzustimmen.

Wenn der Baudurchführende Anlagen errichtet, für 
die der andere Kreuzungsbeteiligte erhaltungs-
pflichtig ist, führt er vor der Abnahme der Bauleistung 
die 1. Hauptprüfung nach den für die Anlagen gelten-
den Vorschriften durch, es sei denn, die Beteiligten 
haben etwas anderes vereinbart. Die jeweils gelten-
den Vorschriften sind in der Kreuzungsvereinbarung 
zu benennen. Der Baudurchführende räumt dem Er-
haltungspflichtigen die Möglichkeit zur Teilnahme ein 
und gibt ihm dazu rechtzeitig den Termin der Prüfung 
bekannt. Die Ergebnisse der 1. Hauptprüfung sind 
dem Erhaltungspflichtigen zu übermitteln.

Soweit durch die Bauarbeiten Lage- und Höhenfest-
punkte beseitigt werden müssen, sind diese nach Ab-
schluss der Arbeiten durch den Baudurchführenden 
in Absprache mit dem anderen Kreuzungsbeteiligten 
neu zu setzen und einzumessen. Die Vermessungs-
unterlagen sind dem anderen Kreuzungsbeteiligten 
zu übergeben.

3.3 Abnahme und Übergabe der Anlagen

Eine nach § 12 VOB/B mit dem/den Auftragnehmer/n 
der Bauleistung vereinbarte Abnahme obliegt dem 
Baudurchführenden. Die Abnahme ist zu verweigern, 
wenn wesentliche Mängel festgestellt werden. Vor 
der Abnahme soll eine gemeinsame Begehung durch 
die Kreuzungsbeteiligten erfolgen.

Wenn der Baudurchführende Anlagen errichtet, für die 
der andere Kreuzungsbeteiligte erhaltungspflichtig 
ist, erhält dieser die Möglichkeit, an der Abnahme teil-
zunehmen. Der zukünftige Erhaltungspflichtige ist 
berech tigt, durch ihn festgestellte Mängel an den An-
lagen gegenüber dem Baudurchführenden protokol-
lieren zu lassen. Die gemeinsam festgestellten Mängel 
werden im Rahmen der Abnahme vom Baudurchfüh-
renden gegenüber dem/den Auftragnehmer/n ange-
zeigt. Der Erhaltungspflichtige erhält eine Ausferti-
gung des Abnahmeprotokolls. Mit der Abnahme 
beginnt die Pflicht zur Verkehrssicherung und zur Er-
haltung der Anlagen durch den Erhaltungspflichtigen. 
Sofern die Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme der An-
lage vor der Abnahme erfolgt, beginnt die Pflicht zur 
Verkehrssicherung und zur Erhaltung der Anlagen 
durch den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfrei-
gabe/Inbetriebnahme.

Nach der Abnahme erfolgt die Übergabe der bauli-
chen Anlagen, für die der andere Kreuzungsbeteiligte 
erhaltungspflichtig ist. Dabei sind die Bestandsunter-
lagen bzw. die vorläufigen Bestandsunterlagen ein-
schließlich der Ausführungsstatik und der Prüfbericht 
der 1. Hauptprüfung zu übergeben. Unverzüglich 
nach Fertigstellung der baulichen Anlagen erhält 
der Erhaltungspflichtige weitere für die Erhaltung 
 notwendigen Bauwerksunterlagen, z. B. Bauwerks-



  

bücher, endgültige Bestandszeichnungen, Leitungs-
bestandspläne etc.. Soweit es aus Gründen der 
Überschneidung von Mängelbeseitigung und Ver-
kehr/Betrieb der Anlagen erforderlich ist, sind im Rah-
men der Übergabe Regelungen über die Verkehrssi-
cherungspflicht zu treffen. Jeder Beteiligte erhält eine 
Ausfertigung des Übergabeprotokolls.

Unabhängig von der Übergabe der baulichen Anla-
gen ist der jeweils Baudurchführende verantwortlich 
für die Beseitigung der Mängel, die Gegenstand des 
Abnahmeprotokolls sind. Mängelbeseitigungsan-
sprüche innerhalb der Verjährungsfrist verfolgt der 
jeweilige Baudurchführende gegenüber dem jeweili-
gen Auftragnehmer. Ausnahmen können in dem 
Übergabeprotokoll vereinbart werden. Die Erledigung 
der Mängelbeseitigung ist dem Erhaltungspflichtigen 
schriftlich anzuzeigen.

Die Bauwerksprüfungen, die nach der Abnahme fällig 
werden, erfolgen durch den jeweils Erhaltungs-
pflichtigen der baulichen Anlagen zu seinen Lasten.

Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsüber-
sichtspläne der Kreuzungsanlage.

Nach der Abnahme veranlasst der Baudurchführen-
de, dass für den Kreuzungsbereich eine Liegen-
schaftsvermessung (Schlussvermessung) durch das 
zuständige Katasteramt oder ein Vermessungsbüro 
mit öffentlicher Bestellung durchgeführt wird, in der 
die Abgrenzung des neu erstellten Kreuzungsbau-
werks zu den betroffenen Verkehrswegen festgelegt 
wird.

IV. Abrechnung

4.1 Allgemeines

Der Prozess der Abrechnung setzt sich zusammen 
aus der Rechnungslegung, der Prüfung der Rech-
nung und der Zahlung. Das Abrechnungsverfahren 
gilt auch in Bezug auf Kostenanteile nach § 13 EKrG 
des Bundes/Landes unabhängig davon, in wessen 
Baulast sich die Straße befindet.

Die im Zusammenhang mit der Abrechnung beste-
hende Nachweispflicht ist abhängig davon, ob die 
Baudurchführung von einem oder beiden Kreuzungs-
beteiligten wahrgenommen wird, wer die Kosten der 
Maßnahme zu tragen hat und ob ein Ablösungsbetrag 
gezahlt werden muss.

Wird die Baumaßnahme von demjenigen Kreuzungs-
beteiligten durchgeführt, der allein die Kosten zu 
 tragen hat, bedarf es keiner Abrechnung. Ggf. wird 
jedoch eine Ablösungsberechnung erforderlich. Wer-
den Anlagen erstellt, für die der andere Kreuzungs-
beteiligte erhaltungspflichtig ist, ist dieser über die 
Herstellungskosten der Anlagen zu informieren.

Wird die Baumaßnahme von beiden Kreuzungsbetei-
ligten durchgeführt, obliegt beiden wechselseitig die 
Rechnungslegung, die Prüfung der Rechnung und 
Zahlung. Welcher Kreuzungsbeteiligte die Schluss-
rechnung zu erstellen hat, ist vertraglich zu verein-
baren.

Soweit eine Abrechnung erforderlich ist, gilt für diese 
Ziffer 4.2 bis 4.7.

4.2 Abschlagsrechnungen

Rechnungen Dritter prüft ausschließlich der Bau-
durchführende in eigener Verantwortung hinsichtlich 
der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit. Durch 
Rechnungslegung an den anderen Kreuzungsbetei-
ligten bestätigt der Baudurchführende, dass die in 
Rechnung gestellten Kosten im Rahmen der Kreu-
zungsvereinbarung angefallen, die Eigenleistungen 
erbracht sowie die Leistungen Dritter vertragsgemäß 
abgerechnet worden sind.

Der Baudurchführende ist berechtigt, entsprechend 
dem Baufortschritt und dem vereinbarten Kostenan-
teil des anderen Beteiligten, Abschlagsrechnungen 
zu stellen. Sie beinhalten insbesondere die an Unter-
nehmer geleistete Zahlungen (Ausgaben), Eigenleis-
tungen (Kosten) und Grunderwerbskosten. Mit der 
Abschlagsrechnung unterrichtet der Baudurchfüh-
rende über den finanziellen Stand der Maßnahme 
durch eine Übersicht, in der die Höhe und der Zeit-
punkt der geleisteten Zahlungen an Dritte und die an-
gefallenen Kosten dargestellt sind. Ein detaillierter 
Kostennachweis und die rechnungsbegründenden 
Unterlagen sind mit der Schlussrechnung vorzulegen 
(siehe Ziffer 4.4).

Die Verwaltungskosten nach § 5 der 1. EKrV weist der 
Baudurchführende gesondert aus.

Führen beide Kreuzungsbeteiligten die Maßnahme 
durch, beinhaltet die letzte Abschlagsrechnung des-
jenigen Beteiligten, der nicht für die Erstellung der 
Schlussrechnung verantwortlich ist, den vollständi-
gen Kostennachweis gemäß Ziffer 4.4 für die von ihm 
durchgeführten Leistungen. Sie ist entsprechend zu 
kennzeichnen. Dieser Abschlagsrechnung sind die 
rechnungsbegründenden Unterlagen beizufügen, die 
für die Schlussrechnung erforderlich sind.

4.3 Abschlagszahlungen

Die Abschlagsforderung wird innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang der Abschlagsrechnung fällig, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde.

Führen beide Kreuzungsbeteiligten die Maßnahme 
durch, ist die letzte Abschlagsrechnung desjenigen 
Beteiligten, der nicht für die Erstellung der Schluss-
rechnung verantwortlich ist, von dem anderen Betei-
ligten wie eine Schlussrechnung zu prüfen. Für die 
Prüfung und den auf diese Rechnung bezogenen 
Zahlungsausgleich gilt eine Frist von drei Monaten ab 
Zugang der prüffähigen Rechnung, soweit nicht et-
was anderes vereinbart wurde.

4.4 Schlussrechnung

Die Schlussrechnung kann erst nach Fertigstellung 
der Maßnahme und Leistung aller Zahlungen an Drit-
te erfolgen; sie ist nach Vorliegen aller Voraussetzun-
gen unverzüglich vorzulegen.

Wenn die Schlussrechnung erst längere Zeit nach der 
Fertigstellung der Kreuzungsanlage möglich ist (z. B. 
wegen anhängiger Gerichtsverfahren mit Dritten), 
können die Kreuzungsbeteiligten vereinbaren, dass 



 

eine Teilschlussrechnung gelegt wird. Die noch aus-
stehenden Leistungen/Abrechnungen/endgültige Be-
rechnung der Umsatzsteuer werden dabei dem Grun-
de und der Höhe nach ausdrücklich vorbehalten. Für 
eine solche Teilschlussrechnung finden die Regelun-
gen für die Schlussrechnung Anwendung.

Der Schlussrechnung sind eine Kostenzusammen-
stellung und ein Kostennachweis beizufügen. Die 
Kostenzusammenstellung beinhaltet insbesondere 
Grunderwerbskosten, Kosten aus Unternehmer- und 
Eigenleistungen, Verwaltungskosten, Umsatzsteuer 
sowie Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken 
oder aus der Verwertung von Anlagen (§ 1, Abs. 4 der 
1. EKrV).

Führen beide Kreuzungsbeteiligten die Maßnahme 
durch, muss der Beteiligte, der die Schlussrechnung 
erstellt, in der Kostenzusammenstellung alle Kosten 
der Kreuzungsbeteiligten aufführen.

Der Kostennachweis enthält Einzelaufstellungen zum 
Erwerb von Grundstücken, Entschädigungen fremder 
Grundstücke, Verkehrswert eigener Grundstücke, 
Eigenleistungen (Personal, Material, Einsatz Geräte, 
Transportkosten) und Unternehmerleistungen mit 
den entsprechenden rechnungsbegründenden Un-
terlagen.

Zu den rechnungsbegründenden Unterlagen gehören 
insbesondere

– Schlussrechnungen der Unternehmer,

– Nachweise über sonstige Leistungen von Dritten,

– Gebührenbescheide,

– Nachweise zu den Eigenleistungen (Kostenein-
zelnachweise, anonymisierte Stundenlohnzettel 
eigener Mitarbeiter),

– Wertermittlung für Grunderwerb.

Die Vorlage von Aufmaßen ist grundsätzlich nicht er-
forderlich. Sie kann aber verlangt werden, wenn be-
gründete Zweifel an den Abrechnungsunterlagen be-
stehen.

Führen beide Kreuzungsbeteiligten die Maßnahme 
durch, kann sich der Beteiligte, der die Schlussrech-
nung erstellt, bei der Erstellung des Kostennachwei-
ses und der Vorlage der rechnungsbegründenden 
Unterlagen auf die Leistungen beschränken, für die er 
die Baudurchführung übernommen hat.

Die Beteiligten können vereinbaren, dass die rech-
nungsbegründenden Unterlagen in elektronischer 
Form ausgetauscht oder auf einer digitalen Plattform 
bereitgestellt werden.

4.5 Schlusszahlung

Der jeweils Kostenpflichtige prüft in eigener Verant-
wortung die ihm vom Baudurchführenden berechne-
ten Kosten der Kreuzungsmaßnahme. Wurde über 
das Prüfergebnis Einigung erzielt, ist dieses Grund-
lage für den vorzunehmenden Zahlungsausgleich. 
Sollte keine Einigung erzielt werden, ist zunächst der 
unstrittige Betrag auszugleichen. Die ggf. darüber hi-

nausreichende Zahlungspflicht kann einer gerichtli-
chen Entscheidung zugeführt werden.

Einvernehmlich festgestellte Überzahlungen sind 
ohne Berechnung von Zinsen zu erstatten.

Für die Prüfung und den Zahlungsausgleich gilt eine 
Frist von drei Monaten ab Zugang der prüffähigen 
Rechnung, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde.

4.6 Umsatzsteuer

Bei Kreuzungsmaßnahmen sind folgende Tatbe-
stände zu unterscheiden:

1.  Umsatzsteuer bei Leistungen und Lieferungen 
der Auftragnehmer 

Privatrechtliche Unternehmen unterliegen der 
Umsatzsteuerpflicht und sind vorsteuerabzugs-
berechtigt. Führt ein Unternehmer eine Maßnah-
me durch, gehört die Umsatzsteuer nicht zu den 
kreuzungsbedingten Kosten (Kostenmasse) und 
es sind die Nettokosten anzusetzen.

Führt ein Nicht-Unternehmer eine Maßnahme 
durch, zählt die in den Rechnungen der Auftrag-
nehmer enthaltene Umsatzsteuer zur Kosten-
masse und es sind die Bruttokosten anzuset-
zen. Hat der andere Kreuzungsbeteiligte als 
Unternehmer kreuzungsbedingte Kosten nach 
dem EKrG zu tragen, hat er entsprechend sei-
nes Anteils an den Kosten die Umsatzsteuer 
mitzutragen. Der Vorsteuerabzug greift dann 
nicht.

2.  Umsatzsteuer bei Kostenerstattungen

Führt ein Unternehmer eine Maßnahme oder Teil-
maßnahmen durch, deren Kosten der andere 
Kreuzungsbeteiligte vollständig oder anteilig zu 
tragen hat, handelt es sich bei der entsprechen-
den Erstattung um eine Einnahme, die der Um-
satzsteuer unterliegt.

Führt ein Nicht-Unternehmer eine Maßnahme 
oder Teilmaßnahmen durch und übersteigen die 
ihm anfallenden, kreuzungsbedingten Kosten, 
die von ihm nach EKrG zu tragenden Kosten, 
wird ihm der Differenzbetrag vom anderen Kreu-
zungsbeteiligten erstattet. Diese Erstattung un-
terliegt nicht der Umsatzsteuer.

3.  Umsatzsteuer bei Kostenanteilen des Bundes 
und/oder des Landes bei Maßnahmen mit der 
Kostenfolge nach § 13 EKrG

Bei diesen Maßnahmen tragen der Bund und/
oder das Land Kostenanteile, auch wenn sie 
nicht an der Kreuzung beteiligt sind. Diese Kos-
tenanteile sind nicht steuerbare, echte Zuschüs-
se, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

4.7 Verjährung

Die Verjährungsfrist beträgt nach §§ 62 Satz 2 VwVfG, 
195 BGB drei Jahre. Die Verjährungsfrist von Ansprü-
chen des Beteiligten, der die Erstellung der Schluss-
rechnung übernommen hat, beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem die Voraussetzungen zur Erstel-



  

lung der Schlussrechnung (Ziffer 4.4) vorgelegen ha-
ben. Die Verjährungsfrist des Beteiligten, der die Er-
stellung der Schlussrechnung nicht übernommen hat, 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem ihm die 
prüffähige Schlussrechnung zugegangen ist. Ohne 
Rücksicht auf den Zugang der prüffähigen Schluss-
rechnung verjähren diese Ansprüche innerhalb von 
zehn Jahren nach Vorliegen der Voraussetzungen zu 
deren Erstellung.

Anhang 5.1 zu den  
Richtlinien Planen Bauen Abrechnen 2022

Hinweise zu Mitwirkungspflichten, zu hoheitlichen 
Sicherheitspflichten sowie zu übertragbaren 

 Planungs und Verwaltungsleistungen

A. Nicht übertragbare Mitwirkungspflichten und ho
heitliche Sicherheitspflichten (bei Maßnahmen 
nach §§ 2, 11, §§ 3, 12, §§ 3, 13 und § 14 EKrG)

B. Übertragbare Planungs und Verwaltungsleistun
gen bei der Herstellung oder der Änderung von 
Kreuzungsanlagen (bei Maßnahmen nach §§ 2, 11, 
§§ 3, 12 und §§ 3, 13 EKrG)

C. Übertragbare Planungs und Verwaltungsleistun
gen bei Erhaltungsmaßnahmen (bei Maßnahmen 
nach § 14 EKrG)

D. Mitwirkungspflichten und hoheitliche Sicherheits
pflichten der Kreuzungsbeteiligten

E. Beispiele 1 bis 4

A. Nicht übertragbare Mitwirkungspflichten und ho
heitliche Sicherheitspflichten (bei Maßnahmen 
nach §§ 2, 11, §§ 3, 12, §§ 3, 13 und § 14 EKrG)

Tätigkeiten, die nur einer der Kreuzungsbeteiligten durchfüh-
ren kann (Mitwirkungspflichten) oder die seine hoheitlichen 
Sicherheitspflichten berühren

Rechtsgrundlage für die 
Pflichten

Rechtsgrundlage für die 
 Kostentragung

Mitwirkungspflichten:
Beim Kreuzungsrechtsver-
hältnis handelt es sich um ein 
gesetzliches Dauerschuldver-
hältnis zwischen den Kreu-
zungsbeteiligten, aus dem 
sich wechselseitige Dul-
dungs-, Mitwirkungs- und 
Leistungspflichten ergeben, 
die über eine bloße Rück-
sichtnahme hinausgehen.

Im EKrG und der 1. EKrV ist 
hierzu nichts geregelt. Mit-
wirkungspflichten gehören zu 
den eigenen Baulastaufga-
ben. Eine Kostenerstattung 
findet nicht statt. Kein Fall 
des § 5 der 1. EKrV.

Hoheitliche 
 Sicherheitspflichten:
§ 4 AEG, § 4 FStrG, 
 Straßengesetze der Länder

Eine Gebührenordnung exis-
tiert hierzu nicht, es erfolgt 
keine Kostenerstattung.

B. Übertragbare Planungs und Verwaltungsleis
tungen bei der Herstellung oder der Änderung 
von Kreuzungsanlagen (Maßnahmen nach §§ 2, 
11, §§ 3, 12 oder §§ 3, 13 EKrG)

Ein Kreuzungsbeteiligter tätigt Grunderwerb und/oder erbringt 
Bauleistungen allein (siehe E. Beispiel 1 und 2)

Rechtsgrundlage für die 
 Leistungen

Rechtsgrundlage für die 
 Kostentragung

Übertragbare Leistungen, die 
vom nicht baudurchführen-
den Kreuzungsbeteiligten 
 erbracht werden sollen, 
 bedürfen einer gesonderten 
vertraglichen Vereinbarung 
(Planungsvereinbarung, Kreu-
zungsvereinbarung, sonstige 
Vereinbarung zur Kosten-
tragung)

Die Kosten für die an den 
nicht baudurchführenden 
Kreuzungsbeteiligten über-
tragenen Leistungen sind ihm 
auf Grundlage der Vereinba-
rung zu erstatten. Der bau-
durchführende Kreuzungs-
beteiligte stellt, soweit der 
andere Beteiligte Grunder-
werbs- und/oder Baukosten 
zu tragen hat, diesem auf 
 seinen Anteil gemäß § 5 der 
1. EKrV die Verwaltungskos-
tenpauschale in Rechnung.

Beide Kreuzungsbeteiligte tätigen Grunderwerb und/oder 
 erbringen Bauleistungen anteilig (siehe E. Beispiel 3)

Rechtsgrundlage für die 
 Leistungen

Rechtsgrundlage für die 
 Kostentragung

Aufgabenverteilung nach 
Kreuzungsvereinbarung; in 
der Regel werden keine Leis-
tungen an den jeweils ande-
ren Beteiligten übertragen.

Jeder Beteiligte trägt die in 
seinem Aufgabenbereich an-
fallenden Verwaltungskosten 
selbst und bekommt diese im 
Rahmen der Verwaltungskos-
tenpauschale gemäß § 5 der 
1. EKrV anteilig von dem an-
deren Kostenbeteiligten er-
stattet.

C. Übertragbare Planungs und Verwaltungs
leistungen bei Erhaltungsmaßnahmen

(Maßnahmen nach § 14 EKrG)

Der erhaltungspflichtige Kreuzungsbeteiligte führt an seiner 
Anlage Erhaltungsmaßnahmen durch (siehe E. Beispiel 4)

Rechtsgrundlage für die 
 Leistungen

Rechtsgrundlage für die 
 Kostentragung

Übertragbare Leistungen, die 
vom nicht erhaltungspflichti-
gen Kreuzungsbeteiligten 
 erbracht werden sollen, 
 bedürfen einer gesonderten 
vertraglichen Vereinbarung.

Die Kosten für die an den an-
deren Kreuzungsbeteiligten 
übertragenen Leistungen sind 
diesem auf Grundlage der 
Vereinbarung zu erstatten.

D. Mitwirkungspflichten und hoheitliche 
 Sicherheitspflichten der Kreuzungsbeteiligten

Pflichten Bemerkungen

Bestandsunterlagen zur 
 Verfügung stellen

Vorhandene Bestandsunter-
lagen (hierzu zählen auch 
Pläne im GIS-Format) der zu 
ändernden Anlagen sind dem 
Baudurchführenden zur Ver-
fügung zu stellen.



  

Pflichten Bemerkungen

Prüfung der Planung hinsicht-
lich eisenbahntechnischer/
straßenplanerischer und stra-
ßenbautechnischer Belange

Soweit ein Kreuzungsbeteilig-
ter seine eigenen Anlagen 
neu baut, ändert oder Erhal-
tungsmaßnahmen durchführt, 
hat der andere Kreuzungs-
beteiligte dessen Planung auf 
Wahrung seiner Belange be-
zogen auf seinen eigenen 
Verkehrsweg zu überprüfen.
Sofern ein Kreuzungsbeteilig-
ter Anlagen des anderen 
Kreuzungsbeteiligten neu 
baut oder ändert, liegt es im 
Eigeninteresse des zukünfti-
gen Erhaltungspflichtigen, 
dass er die Planung hinsicht-
lich seiner Belange prüft.

Daten seitens der DB Netz 
AG1 für die Beantragung der 
Betriebs- und Bauanweisung 
(Betra) zur Verfügung stellen

Eine Betra wird immer erfor-
derlich, wenn im Zusammen-
hang mit Arbeiten an und in 
den Anlagen der DB Netz AG 
betriebliche Maßnahmen 
(z. B. Gleissperrungen, Ab-
schalten der Oberleitung) 
 anfallen.
Hinweis:
Für die Zurverfügungstellung 
von Daten für die Straßen-
sperrungen oder Verkehrsein-
schränkungen liegt die Zu-
ständigkeit bei der 
Straßenverkehrsbehörde; 
hierfür fallen Gebühren an, 
die den Baukosten zugeord-
net werden.

Genehmigung des Betra-An-
trages (Erstellung der Betra)

Diese Leistungen dürfen nur 
von der DB Netz AG durch-
geführt werden. Die Betra gilt 
als erstellt, wenn sie von der 
DB Netz AG genehmigt wor-
den ist.

Festlegung der Sicherungs-
maßnahmen zur Abwendung 
von Gefahren aus dem Bahn-
betrieb durch die für den 
Bahnbetrieb zuständige Stelle 
(BzS)

Aufgabe ist Bestandteil des 
Sicherungsplans und darf 
nicht an Dritte beauftragt 
werden.

Festlegung der Sicherungs-
maßnahmen zur Abwendung 
von Gefahren aus dem 
 Straßenverkehr

Nur soweit der Straßenbau-
lastträger tätig werden muss.

Die DB Netz AG stellt dem 
Straßenbaulastträger auf sei-
ne Anforderung eine Liste mit 
zugelassenen Büros für die 
Übernahme von Aufgaben des 
Bauvorlageberechtigten (BVB) 
zur Verfügung.

Die Aufgaben des BVB (z. B. 
die Freigabe der Ausfüh-
rungsunterlagen oder die 
Prüfung der Bauvorlagen) 
sind keine Mitwirkungs-
pflichten.

1 Die DB Netz AG ist zu ersetzen, wenn ein anderes Eisenbahninfra-
strukturunternehmen Schienenbaulastträger ist.

Pflichten Bemerkungen

Die DB Netz AG stellt dem 
Straßenbaulastträger auf sei-
ne Anforderung eine Liste mit 
zugelassenen Büros für die 
Übernahme von Aufgaben des 
Bauüberwachers Bahn (BÜB) 
zur Verfügung.

Nur Aufgaben zur Erfüllung 
öffentlich-rechtlicher Ver-
pflichtungen nach § 4 AEG 
Abs. 1 sind Mitwirkungs-
pflichten.

Wahrnehmung von sicher-
heitsrelevanten Aufgaben des 
BÜB nach § 4 Abs. 1 AEG

Die BÜB überwachen wäh-
rend der Baumaßnahme, ins-
besondere beim Bauen unter 
dem rollenden Rad, dass je-
derzeit die Betriebs-, Stand- 
und Verkehrssicherheit des 
Eisenbahnbetriebes gewähr-
leistet ist. Die BÜB geben 
Bauzustände mit der zulässi-
gen Geschwindigkeit für den 
Eisenbahnbetrieb frei, sofern 
sich dies nicht der IBV vor-
behalten hat.
Die Kosten für weitere Tätig-
keiten des BÜB (z. B. die 
Überwachung der Ausführung 
auf Übereinstimmung mit den 
genehmigten Unterlagen, den 
Leistungsbeschreibungen 
sowie den technischen Richt-
linien und einschlägigen Vor-
schriften oder die Beantra-
gung, Umsetzung und 
Überwachung der Betra) wer-
den den Verwaltungskosten 
zugeordnet.

Wahrnehmung von sicher-
heitsrelevanten Aufgaben des 
Straßenbaulastträgers nach 
den Straßengesetzen

Tätigkeiten des Inbetriebnah-
meverantwortlichen (IBV)

Der IBV muss ein Mitarbei-
tender der DB Netz AG sein. 
Ihm obliegen die Prüfung und 
Feststellung, dass einer si-
cheren Nutzung der Eisen-
bahnanlagen nichts entge-
gensteht. Soweit erforderlich, 
stellt er beim EBA den Antrag 
auf Nutzungsgenehmigung 
(außerhalb TEN-Netz) bzw. 
auf Inbetriebnahme-Geneh-
migung (TEN-Netz).

Funktionale Abnahme Dabei handelt es sich um die 
Prüfung der Qualität und 
Funktionsfähigkeit bei er-
stellten LST-Anlagen (Leit-, 
 Signal- und Telekommuni-
kationstechnik), Oberlei-
tungsanlagen, Fahrbahnanla-
gen und 50-Hertz-Anlagen. 
Die Leistung ist von Mitarbei-
tenden der DB Netz AG zu 
erbringen.

Inbetriebnahme von 
 Eisenbahnanlagen

Dies ist Aufgabe des IBV.



E. Beispiele 1 bis 4

Beispiel 1

Die DB Netz AG ist Veranlasserin und Baudurchfüh-
rende für die Änderung einer Straßenüberführung. 
Es handelt sich um eine Maßnahme nach §§ 3, 12 
Abs. 1 Nr. 1 EKrG.

Sie vereinbart mit dem Straßenbaulastträger, dass 
dieser für sie das Sicherheitsaudit erstellt. Zwar ge-
hören die Aufwendungen für das Sicherheitsaudit zu 
den Verwaltungskosten gemäß § 5 Abs. 1 der 
1. EKrV. Die Verpflichtung zur Durchführung des 
 Sicherheitsaudits trifft jedoch die DB Netz AG als 
Baudurchführende. Im Falle einer vertraglichen 
Übertragung dieser Verpflichtung sind dem Straßen-
baulastträger die ihm entstandenen Kosten zu er-
statten.

Für Mitwirkungspflichten, wie z. B. die Prüfung der 
Planung der Straßenüberführung hinsichtlich stra-
ßenplanerischer und straßenbautechnischer Belan-
ge durch den Straßenbaulastträger, erfolgt keine 
Kostenerstattung.

 Beispiel 2

Der Straßenbaulastträger plant die Aufweitung einer 
Eisenbahnüberführung. Die DB Netz AG verfolgt zu-
nächst keine Änderungspläne. Da für die Eisenbahn-
überführung mit der Änderung durch den Straßen-
baulastträger der Bestandsschutz entfällt und die 
Eisenbahnüberführung nicht dem technischen Re-
gelwerk der DB Netz AG entspricht, muss die DB 
Netz AG eine Verbreiterung des Überbaus verlangen 
und sich an den Kosten beteiligen. Es handelt sich 
um eine Maßnahme nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG. 
Der Straßenbaulastträger führt die Maßnahme ins-
gesamt durch.

Da hier eine Eisenbahnüberführung geändert wird, 
ist die Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im 
Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (VV BAU) zu 
beachten. Danach sind für die Baumaßnahme ein 
BVB, ein BÜB und ein IBV einzusetzen. Der BVB und 
der BÜB werden vom Straßenbaulastträger beauf-
tragt. Die Aufgaben des BÜB zur Erfüllung öffent-
lich-rechtlicher Verpflichtungen gehören zu den Mit-
wirkungspflichten der DB Netz AG. An den Kosten 
für weitere Tätigkeiten des BÜB beteiligt sich die DB 
Netz AG anteilig gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG.

Der IBV wird von der DB Netz AG bestellt. Seine 
Leistungen fallen insgesamt unter die Mitwirkungs-
pflichten. Die Kosten hierfür sind von der DB Netz 
AG zu tragen. Das Gleiche gilt auch für Kosten, die 
für weitere, aufseiten der DB Netz AG notwendig 
werdende Mitwirkungspflichten entstehen. Die DB 
Netz AG beteiligt sich zudem an den insgesamt an-
fallenden Planungs- und Verwaltungskosten über 
die Pauschale nach § 5 Abs. 2 der 1. EKrV, die ihr 
anteilig gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG vom Straßen-
baulastträger in Rechnung gestellt wird.

 Beispiel 3

Der Straßenbaulastträger und die DB Netz AG 
schließen eine Vereinbarung über die Beseitigung 
eines Bahnübergangs, wobei als Ersatz eine Eisen-
bahnüberführung mit Straßentrog erstellt wird. Es 
handelt sich um eine Maßnahme nach §§ 3,13 EKrG. 
Der Straßenbaulastträger übernimmt die Baudurch-
führung für den Straßentrog, die DB Netz AG für die 
Erstellung der Eisenbahnüberführung und den Rück-
bau des Bahnübergangs.

Da wegen des Rückbaus des Bahnübergangs und 
des Neubaus der Eisenbahnüberführung die Ober-
leitungs- und Signalanlagen angepasst werden 
müssen, ist neben der VV BAU auch die Verwal-
tungsvorschrift für die Bauaufsicht über Signal-, 
Telekommunikations- und Elektrotechnische Anla-
gen (VV BAU-STE) zu beachten. Danach sind für die 
Baumaßnahme mindestens zwei BVB, mindestens 
zwei BÜB und ein IBV von der DB Netz AG zu be-
stellen. Die DB Netz AG trägt zunächst hierfür alle 
Kosten. Sofern die BVB und die BÜB nicht für alle 
Gewerke die Kompetenz besitzen, sind weitere BVB 
und BÜB zu beauftragen.

Der Straßenbaulastträger lässt ein Verkehrskon-
zept für Umleitungen während der Bauzeit und ein 
Sicherheitsaudit erstellen und trägt zunächst hier-
für alle Kosten. Jeder Beteiligte trägt also zunächst 
die in seinem Aufgabenbereich anfallenden Ver-
waltungskosten. Die Höhe des entsprechenden 
Ausgleichsanspruchs gegenüber dem anderen 
Kreuzungsbeteiligten hängt von den jeweils aufge-
wendeten Bau- und Grunderwerbskosten ab.

 Beispiel 4

Der Straßenbaulastträger erneuert eine Straßen-
überführung erhaltungsbedingt. Es handelt sich um 
eine Maßnahme nach § 14 EKrG. Zur Erstellung der 
neuen Widerlagerfundamente ist im Druckbereich 
der äußeren Gleise ein Verbau einzubringen, die 
Oberleitung ist zeitweise abzuschalten und es wer-
den Gleissperrungen notwendig. Der Straßenbau-
lastträger vereinbart mit der DB Netz AG, dass die 
DB Netz AG sämtliche Leistungen im Zusammen-
hang mit der erforderlich werdenden Betra über-
nimmt. Die Aufwendungen für Beantragung, Umset-
zung und Überwachung der Betra erstattet der 
Straßenbaulastträger der DB Netz AG. Bei dem Zu-
sammenstellen der Daten und der Genehmigung der 
Betra handelt es sich um Mitwirkungspflichten der 
DB Netz AG. Die Aufwendungen hierfür werden 
nicht erstattet.

Soweit ein BÜB/BVB/IBV zu bestellen ist, gelten 
hierzu die Ausführungen im Beispiel 2. Dabei ist zu 
beachten, dass auf den BÜB nur die Aufgaben zur 
Erfüllung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen ent-
fallen. Die Bauüberwachung im Zusammenhang mit 
der Erneuerung der Straßenüberführung obliegt dem 
Straßenbaulastträger.



  

Mustervereinbarung Herstellung einer neuen  Kreuzung – 
 Anhang 5.2 zu den Richtlinien  

Planen  Bauen Abrechnen 2022

Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungs
maßnahme nach §§ 2, 11 EKrG

Zwischen1 der 
DB Netz AG2 
vertreten durch […]
[Adresse]

 – nachstehend DB Netz AG genannt –

und der/dem
[…]
vertreten durch […]
[Adresse]

 – nachstehend Straßenbaulastträger genannt –

wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) fol-
gende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die geplante neue […] Straße Nr. […]/Eisenbahnstre-
cke Nr. […] von […] nach […] wird die vorhandene 
Eisenbahnstrecke Nr. […]/Straße Nr. […] von […] 
nach […] in Bahn-km/Straßen-km/Stationskilometer 
[…] kreuzen.

Alternative zu § 1 Abs. 1 bei Maßnahmen nach §§ 2,11 
Abs. 2 EKrG:

(1) Die geplante neue […] Straße Nr. […]/Eisenbahnstre-
cke Nr. […] von […] nach […] wird die geplante neue 
Eisenbahnstrecke Nr. […]/Straße Nr. […] von […] nach 
[…] in Bahn-km/Straßen-km/Stationskilometer […] 
kreuzen.

(2) Die neue Kreuzung wird als Straßenüberführung/Ei-
senbahnüberführung hergestellt.

Alternative zu § 1 Abs. 2:

(2) Die neue Kreuzung wird als Bahnübergang herge-
stellt. Mit Schreiben […] vom […], Aktenzeichen […] 
wurde die Ausnahmegenehmigung erteilt./Eine Aus-
nahmegenehmigung ist nicht erforderlich. [Eine Aus-
nahmegenehmigung ist nur für Kreuzungen mit Fuß-
gänger- oder Radwegen nicht erforderlich.]

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als 
Baulastträger des Schienenweges und […] als Bau-
lastträger der Straße3.

(4) Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich 
hierbei um die Herstellung einer neuen Kreuzung im 
Sinne der §§ 2, 11 Abs. 1 EKrG/im Sinne der §§ 2, 11 
Abs. 2 EKrG handelt.

1 Sind mehrere Schienenbaulastträger/Straßenbaulastträger beteiligt, 
so sind alle Beteiligten aufzuführen und eindeutig zu bezeichnen.

2 Die DB Netz AG ist in der Vereinbarung zu ersetzen, wenn ein ande-
res Eisenbahninfrastrukturunternehmen Schienenbaulastträger ist.

3 Wenn die Baulast für Fahrbahn und Gehwege geteilt ist, sind beide 
Baulastträger aufzuführen.

Alternative zu § 1 Abs. 4:

(4) Die Kreuzungsbeteiligten können sich nicht über die 
rechtliche Einordnung der Maßnahme einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffas-
sung, dass […].

Die DB Netz AG/Der Straßenbaulastträger wird hierzu

– eine Anordnung des Bundesministeriums für Di-
gitales und Verkehr (BMDV)/der nach Landes-
recht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechts-
verfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen. 

[oder]

– eine gerichtliche Klärung veranlassen.

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme

(1) Beschreibung der kreuzungsbedingten Maßnahme4:

a) […]

b) […]

c) […]

(2) Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten Maß-
nahme:

[…]

(3) Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten An-
lagen5, die Bestandteile dieser Vereinbarung sind. 
Darüber hinaus gelten die Unterlagen und Pläne, 
denen die Beteiligten schriftlich zugestimmt haben:

– Anlage 1: Übersichtsplan

– Anlage 2: Erläuterungsbericht

– Anlage 3: Lageplan

– Anlage 4: Höhenplan

– Anlage 5:  Bauwerkspläne (wesentliche Ansichten 
und Schnitte)

– Anlage 6: Kostenzusammenstellung

§ 3 Öffentlichrechtliches Zulassungsverfahren

Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger wird/hat für die 
Maßnahme ein Planfeststellungsverfahren/Plangenehmi-
gungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz 
(AEG)/Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/Straßengesetz 
des Landes […] (LStrG) beantragen/eingeleitet.

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren/
Plangenehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Ei-
senbahngesetz (AEG)/Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/
Straßengesetz des Landes […] (LStrG) durchgeführt wor-
den. (Planfeststellungsbeschluss/Plangenehmigung der/
des […] vom […], Aktenzeichen […]).

4 Die Maßnahme ist in ihren wesentlichen Teilen näher zu beschreiben; 
hierzu gehört auch die Beseitigung nicht mehr erforderlicher Anla-
gen.

5 Die Anlagen sind mit korrekter Bezeichnung sowie Stand mit Da-
tumsangabe zu versehen.



Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme wird/ist ein Bebauungsplan nach § 17b 
Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/§ […] Straßen-
gesetz des Landes […] (LStrG) in Verbindung mit § 9 Bau-
gesetzbuch (BauGB) aufgestellt/aufgestellt worden (Ak-
tenzeichen […]).

Ggf. zusätzlich:

Ergänzend dazu wird von der DB Netz AG für die Ände-
rung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststellungs-/Plange-
nehmigungsverfahren beantragt/eingeleitet/ist von der DB 
Netz AG für die Änderung ihrer Betriebsanlagen ein Plan-
feststellungsbeschluss/eine Plangenehmigung erwirkt 
worden (Aktenzeichen […]).

§ 4 Planung und Durchführung der Maßnahme

(1) Die DB Netz AG plant und führt die in § 2 Abs. 1 
Buchstabe […] aufgeführten Maßnahmen nach Maß-
gabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchfüh-
rung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rund-
schreiben Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

[und/oder]

Der Straßenbaulastträger6 plant und führt die in § 2 
Abs. 1 Buchstabe […] aufgeführten Maßnahmen 
nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Bau-
durchführung und Abrechnung von Maßnahmen nach 
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines 
Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger7 plant und 
führt die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen 
durch.8

(3) Ergeben sich durch die Maßnahmen nach § 2 Ein-
wirkungen auf Anlagen des anderen oder dessen Ver-
kehr, wird der Baudurchführende vorher dessen Zu-
stimmung einholen. § 4 Abs. 1 EKrG bleibt hiervon 
unberührt.

(4) Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren […] 
vorgesehen. Der Baubeginn wird dem Straßenbau-
lastträger/der DB Netz AG […] Wochen im Voraus 
schriftlich angezeigt. Für die weiteren Einzelheiten, 
insbesondere zur zeitlichen Durchführung der Maß-
nahmen, gelten die im Schriftwechsel zu vereinbaren-
den Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Änderungen 
des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreu-
zungsbeteiligten unverzüglich angezeigt.

6 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant/durch-
führt, sind diese getrennt aufzuführen.

7 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant/durch-
führt, sind diese getrennt aufzuführen.

8 Insbesondere wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen 
Kreuzungsbeteiligten plant und durchführt, sollte das ARS 19/2022 
auch für die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen vereinbart wer-
den.

(5) Der Beteiligte, welcher die Baudurchführung über-
nommen hat, haftet gegenüber dem anderen Betei-
ligten nicht für erhöhte kreuzungsbedingte Kosten 
aufgrund mangelhafter Leistungen des Auftragneh-
mers, bauvertraglicher Streitigkeiten oder Insolven-
zen, es sei denn, ihm sind Pflichtverletzungen bei der 
Erfüllung seiner Bauherrenaufgaben anzulasten, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

(6) Werden Leitungsanpassungen erforderlich, die auf 
Grundstücken des nicht baudurchführenden Beteilig-
ten liegen, ist dieser verpflichtet, seine Rechte gegen-
über dem für die Leitung zuständigen Dritten auszu-
üben und den baudurchführenden Beteiligten bei der 
Durchsetzung von Folge- und Folgekostenpflichten 
zu unterstützen.

Ggf. zusätzlich bei Maßnahmen nach §§ 2, 11 Abs. 1 
EKrG:

(7) Alle Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des 
Eisenbahnbetriebes/Straßenverkehrs ausgeführt. Der 
Verkehr auf dem vorhandenen Verkehrsweg wird 
während der Baudurchführung einschließlich Abnah-
me, Vermessung und Bauwerksprüfung so wenig wie 
möglich beeinträchtigt.

Alternative zu § 4 Abs. 7:

(7) Während der Bauausführung wird die Eisenbahnstre-
cke/die Straße ganz/zeitweise gesperrt. Ein etwaig 
verbleibender Verkehr auf dem vorhandenen Ver-
kehrsweg wird während der Baudurchführung ein-
schließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerks-
prüfung so wenig wie möglich beeinträchtigt.

§ 5 Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

(1) Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung 
und Erstellung der Bestandsunterlagen erfolgt nach 
Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurch-
führung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 
vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Für die 1. Hauptprüfung ist die DIN 1076/Ril 804 der 
DB Netz AG zu beachten.

(3) Der jeweils Baudurchführende wird […] Wochen vor 
der Abnahme zu einer gemeinsamen Begehung ein-
laden und gleichzeitig den genauen Termin der Ab-
nahme bekannt geben.

Alternative zu § 5 Abs. 3:

(3) Der jeweils Baudurchführende wird den jeweiligen 
Träger der Erhaltungslast […] Wochen vor der Ab-
nahme zu einer gemeinsamen Begehung einladen 
und gleichzeitig die genauen Termine für die Durch-
führung der 1. Hauptprüfung sowie der Abnahme be-
kannt geben.

(4) Der Status des geodätischen Datums (Referenzsys-
tem und Projektion) wird zwischen den Kreuzungs-
beteiligten wie folgt festgelegt: […]



  

(5) Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsüber-
sichtspläne der Kreuzungsanlage. Der jeweilige Träger 
der Erhaltungslast erhält alle für die Erhaltungszwe-
cke seiner Anlagen erforderlichen Bauwerksunterla-
gen in […] Ausfertigungen. Soweit die Bestandspläne 
neue Anlagen betreffen, müssen die Unterlagen fol-
genden Standard erfüllen: […]

Bei vorhandenen Anlagen, die geändert werden, sind 
die Bestandspläne im vorhandenen Standard zu er-
stellen. Die Pläne werden bis spätestens […] über-
geben.

(6) Für digital erstellte Bestandspläne und Vermessungs-
unterlagen wird folgendes Format der erforderlichen 
Dateien festgelegt: […]

§ 6 Kosten der Maßnahme

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kos-
tenmasse) wird unter Beachtung des § 11 EKrG, der 
1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie 
der dazu ergangenen und von den Kreuzungsbetei-
ligten eingeführten/anerkannten Durchführungsbe-
stimmungen des BMDV ermittelt (u. a. Richtlinien zur 
Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei Kreu-
zungsmaßnahmen, ARS Nr. 8/1989 vom 17.05.1989 
– StB 17/E 10/E 14/78.10.20/19 Va 89)9.

(2) Die Kosten der Maßnahme nach § 2 betragen nach 
der als Anlage beigefügten Kostenzusammenstellung 
voraussichtlich ca. […] EUR, einschließlich anfallen-
der Umsatzsteuer und Verwaltungskosten.

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit 
nach § 11 Abs. 1 EKrG von der DB Netz AG/vom 
Straßenbaulastträger10 getragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2 Satz 2 bei Maßnahmen nach 
§§ 2, 11 Abs. 2 EKrG:

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit nach 
§ 11 Abs. 2 EKrG von der DB Netz AG und vom Stra-
ßenbaulastträger11 je zur Hälfte getragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2:

(2) Die Beteiligten konnten sich nicht über den Umfang 
der Kostenmasse einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffas-
sung, dass […].

Die DB Netz AG/Der Straßenbaulastträger wird hierzu 

– eine Anordnung des BMDV/der nach Landes-
recht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechts-
verfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

9 Weitere Durchführungsbestimmungen sind bei den entsprechenden 
Absätzen aufgeführt.

10 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbe-
dingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich aufzu-
führen.

11 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbe-
dingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich aufzu-
führen.

[oder]

– eine gerichtliche Klärung veranlassen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden die 
Kosten/die strittigen Kostenanteile von […] getragen. 
Der nach der Entscheidung auszugleichende Betrag 
ist mit 4 % pro Jahr ab Rechnungslegung zu verzin-
sen.

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse.

Die Beteiligten gehen vorläufig im Hinblick auf eine 
laufende steuerrechtliche Prüfung davon aus, dass 
der Straßenbaulastträger seine nach dieser Verein-
barung zu erbringenden Leistungen nicht als Unter-
nehmer ausführt. Diese Annahme hat kein Präjudiz für 
die noch zu treffende Entscheidung der Finanzver-
waltung.

Kann sich der Straßenbaulastträger zukünftig nicht 
mehr auf die Anwendung des § 2b Abs. 1 UStG be-
rufen und ist er auch nach anderen Vorschriften nicht 
als Nicht-Unternehmer tätig oder zeigt er seine Unter-
nehmereigenschaft gegenüber dem anderen Beteilig-
ten an, sind die von ihm erbrachten Leistungen um-
satzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darüber hin-
aus behält sich der Leistende das Recht vor – soweit 
gesetzlich zulässig – auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu 
verzichten (Option nach § 9 UStG). Der Verzicht ist 
dem anderen Beteiligten schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vereinbarte Leistung umsatzsteuerpflichtig, 
so verstehen sich die in dieser Vereinbarung benann-
ten Entgelte grundsätzlich als Netto-Entgelte zuzüg-
lich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Ha-
ben die Beteiligten lediglich die Weiterberechnung 
der bei Ausführung der Leistung entstehenden Kos-
ten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf. nachträg-
lich anzupassen, soweit der Leistende einen Vor-
steuerabzug geltend machen kann.

Sollten Finanzverwaltung oder ein zuständiges Ge-
richt eine abweichende umsatzsteuerliche Einschät-
zung der Leistungen nach dieser Vereinbarung ver-
treten, wird der Leistende dem Leistungsempfänger 
eine (korrigierte) Rechnung nach Maßgabe des § 14 
UStG ausstellen. Ein daraus resultierender (höherer) 
Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfänger zu-
sätzlich zu dem in dieser Vereinbarung benannten 
Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende die Umsatz-
steuer gegenüber dem Finanzamt schuldet. Die Aus-
gleichspflicht gilt bei einer Verminderung der Umsatz-
steuer für den Leistenden entsprechend. Die Zahlung 
wird fällig nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitsta-
gen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung, die 
den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes ent-
spricht.

(4) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 
Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die Kosten für das tat-
sächlich eingesetzte Personal anzusetzen.

Bewertungsgrundlage für die Eigenleistungen der DB 
Netz AG sind die örtlichen „Dispositiven Kostensät-
ze“ (Dispo-Kosa) ohne Zuschläge. Sie stellen die Ba-
sis der Kostenrechnung der DB Netz AG dar, die vom 
BMDV anerkannt wird. Die Kostensätze unterliegen 



  

der jährlichen Überprüfung durch einen unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfer. Bei Bedarf werden die örtli-
chen Kostensätze für die in Betracht kommenden 
Leistungen von der DB Netz AG mitgeteilt (vgl. Rund-
schreiben (RS) BMDV vom 10.06.2010 – StB 15/ 
7174 2/5-07/1220977).

Für die Berechnung der Personalkosten des Straßen-
baulastträgers findet der in seinem Zuständigkeitsbe-
reich für die Abwicklung von Schadensfällen gegen-
über Dritten bei Beschädigung von Straßeneigentum 
für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geltende 
Stundensatz Anwendung.

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 
Abs. 2 der 1. EKrV in Höhe von 20 % der von ihnen 
aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- 
und Baukosten in Rechnung stellen.

(6) Nachweisbare Kosten für Betriebserschwernisse 
während der Bauzeit gehören (als Baukosten) nur zur 
Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten 
selbst entstehen (RS BMDV vom 28.09.2004 – S 
16/78.11.00/13 B 03).

(7) Aufwendungen für erforderliche Änderungen an den 
im Eigentum der DB Netz AG stehenden betriebsnot-
wendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen gehö-
ren zur Kostenmasse (RS BMDV vom 23.01.2003 – S 
16/78.11.00/2 Va 03 und vgl. RS BMDV vom 
23.08.2005 – S 16/78.11.00/1 BE 05).

(8) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von 
Telekommunikationslinien, die nicht zu den Eisen-
bahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Be-
stimmungen des Telekommunikationsgesetzes, so-
weit keine besonderen vertraglichen Regelungen 
bestehen.

(9) Von den Kosten für Leitungsanpassungen werden nur 
die Anteile der Kostenmasse angelastet, die ein Be-
teiligter als Baulastträger eines der beteiligten Ver-
kehrswege zu tragen hat. Nicht zur Kostenmasse 
zählen die aufgrund bestehender Rechtsverhältnisse 
von Dritten (z. B. Konzessionsverträge) zu überneh-
menden Kosten. Diese sind erforderlichenfalls von 
den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung 
ihrer Ansprüche vorzufinanzieren.

(10) Die Kosten für die nicht kreuzungsbedingten Maß-
nahmen nach § 2 Abs. 2 in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR trägt die DB Netz AG/der Straßenbaulast-
träger12.

(11) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schluss-
rechnung.

§ 7 Abrechnung

(1) Das Verfahren zur Abrechnung der Kreuzungsmaßnah-
me zwischen den Kreuzungsbeteiligten erfolgt nach 
Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurch-
führung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 
vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

12 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den nichtkreuzungs-
bedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich aufzu-
führen.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Die Kreuzungsbeteiligten übernehmen die Abrech-
nung für die von ihnen durchgeführten Maßnahmen 
gemäß § 4 der Vereinbarung.

(3) Die Schlussrechnung wird von der DB Netz AG/dem 
Straßenbaulastträger erstellt.

§ 8 Grundinanspruchnahme

(1) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger duldet die 
Kreuzungsanlage unentgeltlich auf Dauer gemäß § 4 
Abs. 1 EKrG. Ein Grunderwerb findet insoweit nicht 
statt.

(2) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger gestattet 
dem Straßenbaulastträger/der DB Netz AG während 
der Baudurchführung unentgeltlich die Inanspruch-
nahme seiner/ihrer an die Kreuzungsanlage angren-
zenden öffentlichen Verkehrsflächen.

Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger verpflichtet 
sich, bei Inanspruchnahme dieser Flächen, die ver-
kehrlichen und betrieblichen Belange des anderen 
Kreuzungsbeteiligten angemessen zu berücksichti-
gen. Art und Umfang der Inanspruchnahme werden 
gemeinsam dokumentiert. Nach Beendigung der 
Bauarbeiten sind die genutzten Flächen unverzüglich 
in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie übernom-
men wurden.

(3) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger führt den 
Grunderwerb von Dritten insgesamt durch.

Alternative zu § 8 Abs. 3:

(3) Die DB Netz AG führt für die Maßnahmen nach § 2 
Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch. Der 
Straßenbaulastträger führt für die Maßnahmen nach 
§ 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch.

(4) Für folgende Grundstücke soll die DB Netz AG/der 
Straßenbaulastträger13 Grundstückseigentümer wer-
den:

[…]

§ 9 Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht

(1) Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 
EKrG.

Danach erhält

a) die DB Netz AG […],

b) der Straßenbaulastträger14 […].

(2) Die Beleuchtung und/oder die Verankerung der Ober-
leitungsanlagen (z. B. für Straßenbahn) an der Eisen-
bahnüberführung und/oder die Entwässerung der 
Straßenanlagen unterhalb der Eisenbahnüberführung 
gehören/gehört zu den Straßenanlagen.

13 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Grundstückseigentümer 
werden soll, sind diese getrennt aufzuführen.

14 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Erhaltungspflichtiger wird, 
sind diese getrennt aufzuführen.



  

Alternative zu § 9 Abs. 2 bei Straßenüberführungen:

(2) Die Verankerungen der Oberleitungsanlagen an der 
Straßenüberführung und/oder die Entwässerung der 
Eisenbahnanlagen unterhalb der Straßenüberführung 
gehören/gehört zu den Eisenbahnanlagen.

(3) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen 
Beteiligten betreffen, wird dessen vorherige Zustim-
mung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzug 
ist. Dabei werden auch der Umfang der Mitbenutzung 
der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. er-
forderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(4) Die Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen und/
oder die Verkehrswege unterhalb der Straßenüber-
führung/der Eisenbahnüberführung obliegt der DB 
Netz AG/dem Straßenbaulastträger15.

(5) Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen 
Beteiligten erstellt, geht mit der Abnahme (§ 640 
BGB/§ 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf 
den jeweiligen Erhaltungspflichtigen über. Sofern 
festgestellte Mängel zunächst der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme entgegenstehen, übernimmt der Er-
haltungspflichtige die Verkehrssicherungspflicht spä-
testens mit der Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme. 
Erfolgt die Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme der An-
lage vor der Abnahme, beginnt die Pflicht zur Ver-
kehrssicherung und zur Erhaltung der Anlagen durch 
den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme.

Im Falle einer zu erstellenden Ablösungsberechnung fol-
gende Ergänzung:

(6) Die zukünftigen Erhaltungs- und Betriebskosten wer-
den der DB Netz AG/dem Straßenbaulastträger nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 EKrG abgelöst. 

(7) Für die nach der verkehrsbereiten Fertigstellung er-
forderlich werdende Ablösungsberechnung sind die 
Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen 
nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundes-
fernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßen-
gesetz (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung 
– ABBV) sowie die ABBV-Richtlinien (ARS Nr. 18/2022 
vom 10.08.2022 – StB 15/7174.1/4-4/3636814) maß-
gebend.

(8) Ansprüche auf Zahlung des Ablösungsbetrages ver-
jähren in fünf Jahren. Wenn der Berechnende der 
Gläubiger des Ablösungsbetrages ist, beginnt die 
Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem 
die verkehrsbereite Fertigstellung der baulichen An-
lage erfolgt ist. Wenn der Berechnende der Schuldner 
des Ablösungsbetrages ist, beginnt die Verjährungs-
frist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Zugang 
der Ablösungsberechnung bei dem anderen Kreu-
zungsbeteiligten bewirkt worden ist. Wenn der Be-
rechnende der Schuldner des Ablösungsbetrages ist, 
verjähren Ansprüche des anderen Kreuzungsbeteilig-
ten ohne Rücksicht auf den Zugang der Ablösungs-
berechnung spätestens zehn Jahre von dem Zeit-

15 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger verkehrssicherungspflichtig 
ist, sind diese getrennt aufzuführen.

punkt der verkehrsbereiten Fertigstellung der 
baulichen Anlage an.

Ggf. zusätzlich bei vorläufiger, vereinfachter Ablösungs-
berechnung:

(9) Die Kreuzungsbeteiligten haben sich darauf verstän-
digt, eine vorläufige, vereinfachte Ablösungsberech-
nung zu erstellen. Diese ist unverbindlich und dient 
nur der Einplanung der voraussichtlich notwendig 
werdenden Haushaltsmittel. Der voraussichtlich an-
fallende Ablösungsbetrag wurde von der DB Netz AG/
dem Straßenbaulastträger ermittelt und beläuft sich 
auf […] EUR.

§ 10 Sonstiges

(1) Genehmigungen für die Verlegung von Leitungen und 
für den An- oder Einbau sonstiger Einrichtungen 
durch Dritte obliegen jedem Beteiligten für seinen 
Verkehrsweg. Jeder Beteiligte wird dafür Sorge tra-
gen, dass dem anderen Beteiligten Gelegenheit ge-
geben wird, seine Interessen zu vertreten, wenn die 
Verlegung von Leitungen und der An- oder Einbau 
sonstiger Einrichtungen Auswirkungen auf Anlagen 
des anderen Beteiligten oder dessen Verkehr haben 
kann.

(2) Für den Fall, dass die Einleitung des Oberflächen-
wassers eines Verkehrsweges in die Entwässerungs-
anlagen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich 
wird, gestattet die DB Netz AG/der Straßenbaulast-
träger dem Straßenbaulastträger/der DB Netz AG un-
widerruflich die unentgeltliche Einleitung des Ober-
flächenwassers in die Eisenbahnentwässerung/die 
Straßenkanalisation, wenn diese hierfür ausreichend 
dimensioniert ist und die Einleitung im Einklang mit 
bestehenden Genehmigungen für die Entwässe-
rungsanlage steht. Für den Fall, dass die Abwasser-
anlage in der Baulast eines Dritten steht, ist eine ge-
sonderte Vereinbarung oder sonstige Regelung mit 
diesem zu treffen.

(3) Der Erhaltungspflichtige eines Kreuzungsbauwerks 
ist gegenüber dem anderen Kreuzungsbeteiligten 
nicht verpflichtet, die Ansichtsflächen zu säubern. 
Der Baulastträger des unterführten Verkehrsweges ist 
berechtigt, Ansichtsflächen im Bedarfsfall auf eigene 
Kosten fachgerecht zu säubern. Ausgleichsansprü-
che bzw. Ansprüche auf Vornahme entsprechender 
Maßnahmen gegenüber dem/den anderen Kreu-
zungsbeteiligten sind insoweit ausgeschlossen. Et-
waige ordnungsrechtliche Verpflichtungen, die den 
Eigentümer des Kreuzungsbauwerks treffen, bleiben 
von dieser Regelung unberührt.

Ggf. zusätzlich:

(…) Der Übergang zwischen der Eisenbahnüberführung 
und den beiderseits anschließenden Rampenbauwer-
ken wird durch Schein- oder Konstruktionsfugen ge-
kennzeichnet und der Eisenbahnanlage/der Straßen-
anlage zugeordnet.

(…) Über die Durchführung und Abwicklung der Baumaß-
nahme werden die Beteiligten eine besondere Verein-
barung treffen.



 

(…) Ansprechpartner des Straßenbaulastträgers für diese 
Maßnahme ist […].

(…) Ansprechpartner der DB Netz AG für diese Maßnah-
me ist […].

§ 11 Änderung der Vereinbarung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das 
Schriftformerfordernis.

(2) Für den Fall der Änderung der technischen Planung 
in einer Zulassungsentscheidung nach § 3 verpflich-
ten sich die Parteien zu einer Anpassung der Verein-
barung.

§ 12 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird […]-fach ausgefertigt. Die Be-
teiligten erhalten je […] Ausfertigung/en.

, den , den , den 

Straßenbaulast-
träger

DB Netz AG DB Netz AG

[Namen in Druckschrift wiederholen]

( ) ( ) ( )

Mustervereinbarung – Änderung einer Überführung – 
Anhang 5.3 zu den Richtlinien  

Planen Bauen Abrechnen 2022

Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungs
maßnahme nach §§ 3, 12 EKrG

Zwischen1 der
DB Netz AG2

vertreten durch […]
[Adresse]

 – nachstehend DB Netz AG genannt –

und der/dem
[…]
vertreten durch […]
[Adresse]

 – nachstehend Straßenbaulastträger genannt –

wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) fol-
gende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die […] Straße Nr. […] von […] nach […] kreuzt die 
Eisenbahnstrecke Nr. […] von […] nach […] in Bahn-
km/Straßen-km/Stationskilometer […].

(2) Die vorhandene Kreuzung ist als Straßenüberfüh-
rung/Eisenbahnüberführung hergestellt.

1 Sind mehrere Schienenbaulastträger/Straßenbaulastträger beteiligt, 
so sind alle Beteiligten aufzuführen und eindeutig zu bezeichnen.

2 Die DB Netz AG ist in der Vereinbarung zu ersetzen, wenn ein ande-
res Eisenbahninfrastrukturunternehmen Schienenbaulastträger ist.

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als 
Baulastträger des Schienenweges und […] als Bau-
lastträger der Straße3.

(4) Aus Gründen der Sicherheit und/oder der Abwicklung 
des Verkehrs verlangt/verlangen die DB Netz AG […] 
und/oder der Straßenbaulastträger […].

(5) Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich 
hierbei um die Änderung einer Kreuzung im Sinne der 
§§ 3, 12 Abs. 1 Nr. 1 EKrG/im Sinne der §§ 3, 12 
Abs. 1 Nr. 2 EKrG/im Sinne der §§ 3, 12 Abs. 2 EKrG 
handelt.

Alternative zu § 1 Abs. 5:

(5) Die Kreuzungsbeteiligten können sich nicht über die 
rechtliche Einordnung der Maßnahme einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffas-
sung, dass […].

Die DB Netz AG/Der Straßenbaulastträger wird hierzu

– eine Anordnung des Bundesministeriums für Di-
gitales und Verkehr (BMDV)/der nach Landes-
recht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechts-
verfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]

– eine gerichtliche Klärung veranlassen.

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme

(1) Beschreibung der kreuzungsbedingten Maßnahme4: 

a) […]

b) […]

c) […]

(2) Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten Maß-
nahme:

[…]

(3) Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten An-
lagen5, die Bestandteile dieser Vereinbarung sind. 
Darüber hinaus gelten die Unterlagen und Pläne, 
denen die Beteiligten schriftlich zugestimmt haben:

– Anlage 1: Übersichtsplan

– Anlage 2: Erläuterungsbericht

– Anlage 3: Lageplan

– Anlage 4: Höhenplan

–  Anlage 5:  Bauwerkspläne (wesentliche Ansichten 
und Schnitte)

– Anlage 6: Kostenzusammenstellung

3 Wenn die Baulast für Fahrbahn und Gehwege geteilt ist, sind beide 
Baulastträger aufzuführen.

4 Die Maßnahme ist in ihren wesentlichen Teilen näher zu beschreiben; 
hierzu gehört auch die Beseitigung nicht mehr erforderlicher Anla-
gen.

5 Die Anlagen sind mit korrekter Bezeichnung sowie Stand mit Da-
tumsangabe zu versehen.



  

ggf. zusätzlich:

– Anlage […]: Kostenteilung

§ 3 Öffentlichrechtliches Zulassungsverfahren

Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger wird/hat für die 
Maßnahme ein Planfeststellungsverfahren/Plangenehmi-
gungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz 
(AEG)/Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/Straßengesetz 
des Landes […] (LStrG) beantragen/eingeleitet.

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren/
Plangenehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Ei-
senbahngesetz (AEG)/Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/
Straßengesetz des Landes […] (LStrG) durchgeführt wor-
den (Planfeststellungsbeschluss/Plangenehmigung der/
des […] vom […], Aktenzeichen […]).

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme kann ein Planfeststellungs-/Plange-
nehmigungsverfahren gemäß § […] Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG)/§  […]  Straßengesetz des Landes […] 
(LStrG) entfallen.

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme wird/ist ein Bebauungsplan nach § 17b 
Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/§ […]. Straßen-
gesetz des Landes […] (LStrG) in Verbindung mit § 9 Bau-
gesetzbuch (BauGB) aufgestellt/aufgestellt worden (Ak-
tenzeichen […]).

Ggf. zusätzlich:

Ergänzend dazu wird von der DB Netz AG für die Ände-
rung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststellungs-/Plange-
nehmigungsverfahren beantragt/eingeleitet/ist von der DB 
Netz AG für die Änderung ihrer Betriebsanlagen ein Plan-
feststellungsbeschluss/eine Plangenehmigung erwirkt 
worden (Aktenzeichen […]).

§ 4 Planung und Durchführung der Maßnahme

(1) Die DB Netz AG plant und führt die in § 2 Abs. 1 
Buchstabe […] aufgeführten Maßnahmen nach Maß-
gabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchfüh-
rung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rund-
schreiben Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

[und/oder]

Der Straßenbaulastträger6 plant und führt die in § 2 
Abs. 1 Buchstabe […] aufgeführten Maßnahmen 
nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Bau-
durchführung und Abrechnung von Maßnahmen nach 
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines 
Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

6 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant/durch-
führt, sind diese getrennt aufzuführen.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger7 plant und 
führt die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen 
durch.8

(3) Ergeben sich durch die Maßnahmen nach § 2 Ein-
wirkungen auf Anlagen des anderen oder dessen Ver-
kehr, wird der Baudurchführende vorher dessen Zu-
stimmung einholen. § 4 Abs. 2 EKrG bleibt hiervon 
unberührt.

(4) Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren […] 
vorgesehen. Der Baubeginn wird dem Straßenbau-
lastträger/der DB Netz AG […] Wochen im Voraus 
schriftlich angezeigt. Für die weiteren Einzelheiten, 
insbesondere zur zeitlichen Durchführung der Maß-
nahmen, gelten die im Schriftwechsel zu vereinbaren-
den Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Änderungen 
des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreu-
zungsbeteiligten unverzüglich angezeigt.

(5) Der Beteiligte, welcher die Baudurchführung über-
nommen hat, haftet gegenüber dem anderen Betei-
ligten nicht für erhöhte kreuzungsbedingte Kosten 
aufgrund mangelhafter Leistungen des Auftragneh-
mers, bauvertraglicher Streitigkeiten oder Insolven-
zen, es sei denn, ihm sind grob fahrlässig oder vor-
sätzlich Pflichtverletzungen bei der Erfüllung seiner 
Bauherrenaufgaben anzulasten.

(6) Werden Leitungsanpassungen erforderlich, die auf 
Grundstücken des nicht baudurchführenden Beteilig-
ten liegen, ist dieser verpflichtet, seine Rechte gegen-
über dem für die Leitung zuständigen Dritten auszu-
üben und den baudurchführenden Beteiligten bei der 
Durchsetzung von Folge- und Folgekostenpflichten 
zu unterstützen.

(7) Alle Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des 
Eisenbahnbetriebes und/oder des Straßenverkehrs 
ausgeführt. Der Verkehr auf den sich kreuzenden Ver-
kehrswegen wird während der Baudurchführung ein-
schließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerks-
prüfung so wenig wie möglich beeinträchtigt.

Alternative zu § 4 Abs. 7:

(7) Während der Bauausführung werden/wird die Eisen-
bahnstrecke und/oder die Straße ganz/zeitweise ge-
sperrt. Der verbleibende Verkehr auf den sich kreuzen-
den Verkehrswegen wird während der Baudurchführung 
einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerks-
prüfung so wenig wie möglich beeinträchtigt.

§ 5 Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

(1) Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung 
und Erstellung der Bestandsunterlagen erfolgt nach 

7 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant/durch-
führt, sind diese getrennt aufzuführen.

8 Insbesondere wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen 
Kreuzungsbeteiligten plant und durchführt, sollte das ARS 19/2022 
auch für die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen vereinbart wer-
den.



  

Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurch-
führung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 
vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Für die 1. Hauptprüfung sind die DIN 1076/Ril 804 der 
DB Netz AG zu beachten.

(3) Der jeweils Baudurchführende wird […] Wochen vor 
der Abnahme zu einer gemeinsamen Begehung ein-
laden und gleichzeitig den genauen Termin der Ab-
nahme bekannt geben.

Alternative zu § 5 Abs. 3:

(3) Der jeweils Baudurchführende wird den jeweiligen 
Träger der Erhaltungslast […] Wochen vor der Ab-
nahme zu einer gemeinsamen Begehung einladen 
und gleichzeitig die genauen Termine für die Durch-
führung der 1. Hauptprüfung sowie der Abnahme be-
kannt geben.

(4) Der Status des geodätischen Datums (Referenzsys-
tem und Projektion) wird zwischen den Kreuzungs-
beteiligten wie folgt festgelegt: […]

(5) Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsüber-
sichtspläne der Kreuzungsanlage. Der jeweilige Träger 
der Erhaltungslast erhält alle für die Erhaltungszwe-
cke seiner Anlagen erforderlichen Bauwerksunterla-
gen in […] Ausfertigungen. Soweit die Bestandspläne 
neue Anlagen betreffen, müssen die Unterlagen fol-
genden Standard erfüllen: […]

Bei vorhandenen Anlagen, die geändert werden, sind 
die Bestandspläne im vorhandenen Standard zu er-
stellen. Die Pläne werden bis spätestens […] über-
geben.

(6) Für digital erstellte Bestandspläne und Vermessungs-
unterlagen wird folgendes Format der erforderlichen 
Dateien festgelegt: […]

§ 6  Kosten der Maßnahme

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kos-
tenmasse) wird unter Beachtung des § 12 EKrG, der 
1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie 
der dazu ergangenen und von den Kreuzungsbetei-
ligten eingeführten/anerkannten Durchführungsbe-
stimmungen des BMDV ermittelt (vgl. u. a. Richtlinien 
zur Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei 
Kreuzungsmaßnahmen, ARS Nr. 8/1989 vom 
17.05.1989 – StB 17/E 10/E 14/78.10.20/19 Va 89)9.

(2) Die Kosten der Maßnahme nach § 2 betragen nach 
der als Anlage beigefügten Kostenzusammenstellung 
voraussichtlich ca. […] EUR, einschließlich anfallen-
der Umsatzsteuer und Verwaltungskosten.

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit 

9 Weitere Durchführungsbestimmungen sind bei den entsprechenden 
Absätzen aufgeführt.

nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 EKrG von der DB Netz AG/vom 
Straßenbaulastträger10 getragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2 Satz 2:

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich ca. 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit nach 
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG von der DB Netz AG und vom 
Straßenbaulastträger getragen.

Von den kreuzungsbedingten Kosten entfallen nach 
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 EKrG

– auf die DB Netz AG […] %, voraussichtlich […] 
EUR und

– auf den Straßenbaulastträger 11 […] %, voraus-
sichtlich […] EUR.

Die Ermittlung des Kostenteilungsschlüssels erfolgt 
nach Fiktiventwürfen/nach der Vereinfachten Ermitt-
lung der Kostenteilung bei Baumaßnahmen nach § 12 
Abs. 1 Nr. 2 EKrG und § 41 Abs. 5 WaStrG, vgl. 
Rundschreiben BMDV vom 29.01.1973 – Z 
7/78.10.15/2 Vmz 73 – und der Klarstellung zur Ver-
einfachten Ermittlung, ARS 10/1985 vom 20.05.1985 
– StB 17/ZR/BW 18/78.10.20/15 Va 85.

Die Einzelheiten der Kostenteilung nach § 12 Abs. 1 
Nr. 2 EKrG ergeben sich aus der Anlage [Nummer]/
den Anlagen [Nummer], die Bestandteil dieser Verein-
barung wird/werden. 

Alternative zu § 6 Abs. 2 Satz 2:

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich ca. 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit nach 
§ 12 Abs. 2 EKrG von der DB Netz AG und vom Stra-
ßenbaulastträger hälftig getragen.

Alternative zu § 6 Abs. 2:

(2) Die Beteiligten konnten sich nicht über den Umfang 
der Kostenmasse und/oder die Kostentragung eini-
gen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffas-
sung, dass […].

Die DB Netz AG/Der Straßenbaulastträger wird hierzu

– eine Anordnung des BMDV/der nach Landes-
recht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechts-
verfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]

– eine gerichtliche Klärung veranlassen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden die 
Kosten/die strittigen Kostenanteile von […] getragen. 
Der nach der Entscheidung auszugleichende Betrag 
ist mit 4 % pro Jahr ab Rechnungslegung zu verzin-
sen.

10 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbe-
dingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich aufzu-
führen.

11 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den kreuzungsbe-
dingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich aufzu-
führen.



  

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse.

Die Beteiligten gehen vorläufig im Hinblick auf eine 
laufende steuerrechtliche Prüfung davon aus, dass 
der Straßenbaulastträger seine nach dieser Verein-
barung zu erbringenden Leistungen nicht als Unter-
nehmer ausführt. Diese Annahme hat kein Präjudiz für 
die noch zu treffende Entscheidung der Finanzver-
waltung.

Kann sich der Straßenbaulastträger zukünftig nicht 
mehr auf die Anwendung des § 2b Abs. 1 UStG be-
rufen und ist er auch nach anderen Vorschriften nicht 
als Nicht-Unternehmer tätig oder zeigt er seine Unter-
nehmereigenschaft gegenüber dem anderen Beteilig-
ten an, sind die von ihm erbrachten Leistungen um-
satzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darüber hin-
aus behält sich der Leistende das Recht vor – soweit 
gesetzlich zulässig – auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu 
verzichten (Option nach § 9 UStG). Der Verzicht ist 
dem anderen Beteiligten schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vereinbarte Leistung umsatzsteuerpflichtig, 
so verstehen sich die in dieser Vereinbarung benann-
ten Entgelte grundsätzlich als Netto-Entgelte zuzüg-
lich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Ha-
ben die Beteiligten lediglich die Weiterberechnung 
der bei Ausführung der Leistung entstehenden Kos-
ten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf. nachträg-
lich anzupassen, soweit der Leistende einen Vor-
steuerabzug geltend machen kann.

Sollten Finanzverwaltung oder ein zuständiges Ge-
richt eine abweichende umsatzsteuerliche Einschät-
zung der Leistungen nach dieser Vereinbarung ver-
treten, wird der Leistende dem Leistungsempfänger 
eine (korrigierte) Rechnung nach Maßgabe des § 14 
UStG ausstellen. Ein daraus resultierender (höherer) 
Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfänger zu-
sätzlich zu dem in dieser Vereinbarung benannten 
Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende die Umsatz-
steuer gegenüber dem Finanzamt schuldet. Die Aus-
gleichspflicht gilt bei einer Verminderung der Umsatz-
steuer für den Leistenden entsprechend. Die Zahlung 
wird fällig nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitsta-
gen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung, die 
den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes ent-
spricht.

(4) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 
Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die Kosten für das tat-
sächlich eingesetzte Personal anzusetzen.

Bewertungsgrundlage für die Eigenleistungen der DB 
Netz AG sind die örtlichen „Dispositiven Kostensätze“ 
(Dispo-Kosa) ohne Zuschläge. Sie stellen die Basis 
der Kostenrechnung der DB Netz AG dar, die vom 
BMDV anerkannt wird. Die Kostensätze unterliegen 
der jährlichen Überprüfung durch einen unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer. Bei Bedarf werden die örtlichen 
Kostensätze für die in Betracht kommenden Leistun-
gen von der DB Netz AG mitgeteilt (vgl. Rundschrei-
ben (RS) BMDV vom 10.06.2010 – StB 15/7174.2/5-
07/1220977).

Für die Berechnung der Personalkosten des Straßen-
baulastträgers findet der in seinem Zuständigkeitsbe-

reich für die Abwicklung von Schadensfällen gegen-
über Dritten bei Beschädigung von Straßeneigentum 
für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geltende 
Stundensatz Anwendung.

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 
Abs. 2 der 1. EKrV in Höhe von 20 % der von ihnen 
aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- 
und Baukosten in Rechnung stellen.

(6) Nachweisbare Kosten für Betriebserschwernisse 
während der Bauzeit gehören (als Baukosten) nur zur 
Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten 
selbst entstehen (RS BMDV vom 28.09.2004 – S 
16/78.11.00/13 B 03).

(7) Aufwendungen für erforderliche Änderungen an den 
im Eigentum der DB Netz AG stehenden betriebs-
notwendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen ge-
hören zur Kostenmasse (RS BMDV vom 23.01.2003 
– S 16/78.11.00/2 Va 03 und vgl. RS BMDV vom 
23.08.2005 – S 16/78.11.00/1 BE 05).

(8) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von 
Telekommunikationslinien, die nicht zu den Eisen-
bahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Be-
stimmungen des Telekommunikationsgesetzes, so-
weit keine besonderen vertraglichen Regelungen 
bestehen.

(9) Von den Kosten für Leitungsanpassungen werden nur 
die Anteile der Kostenmasse angelastet, die ein Be-
teiligter als Baulastträger eines der beteiligten Ver-
kehrswege zu tragen hat. Nicht zur Kostenmasse 
zählen die aufgrund bestehender Rechtsverhältnisse 
von Dritten (z. B. Konzessionsverträge) zu überneh-
menden Kosten. Diese sind erforderlichenfalls von 
den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung 
ihrer Ansprüche vorzufinanzieren.

Wenn beide Kreuzungsbeteiligte für ein und dieselbe 
Leitung Verträge mit unterschiedlichen Folgekosten-
regelungen geschlossen haben, gilt Folgendes:

Die dem Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen (VU) 
aufgrund der Leitungsänderung entstehenden Ge-
samtkosten sind jeweils zu 50 % dem Vertragsver-
hältnis mit dem Straßenbaulastträger und zu 50 % 
dem Vertragsverhältnis mit der DB Netz AG zuzuord-
nen. Das VU trägt von der einen Hälfte der Gesamt-
kosten die Kosten gemäß der vertraglichen Folgekos-
tenregelung mit dem Straßenbaulastträger (z. B. 
Rahmenvertrag/Mustervertrag). Von der anderen 
Hälfte der Gesamtkosten trägt das VU die Kosten ge-
mäß den Folgekostenregelungen mit der DB Netz AG 
(z. B. Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien). 
Anstelle des Vertragsverhältnisses mit dem Straßen-
baulastträger kann auch eine gesetzliche Folgekos-
tenregelung treten. Die Abrechnung gegenüber dem 
VU erfolgt durch den Kreuzungsbeteiligten, welcher 
die Baudurchführung insgesamt bzw. die für die Lei-
tungsänderung maßgeblichen Teile der Baudurchfüh-
rung übernommen hat.

(10) Die Kosten für die nicht kreuzungsbedingten Maß-
nahmen nach § 2 Abs. 2 in Höhe von voraussichtlich 



  

[…] EUR trägt die DB Netz AG/der Straßenbaulast-
träger12.

(11) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schluss-
rechnung.

§ 7 Abrechnung

(1) Das Verfahren zur Abrechnung der Kreuzungsmaßnah-
me zwischen den Kreuzungsbeteiligten erfolgt nach 
Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurch-
führung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 
vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Die Kreuzungsbeteiligten übernehmen die Abrech-
nung für die von ihnen durchgeführten Maßnahmen 
gemäß § 4 der Vereinbarung.

(3) Die Schlussrechnung wird von der DB Netz AG/dem 
Straßenbaulastträger erstellt.

§ 8 Grundinanspruchnahme

(1) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger duldet die 
Änderung der Kreuzungsanlage unentgeltlich auf 
Dauer gemäß § 4 Abs. 2 EKrG. Ein Grunderwerb fin-
det insoweit nicht statt.

(2) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger gestattet 
dem Straßenbaulastträger/der DB Netz AG während 
der Baudurchführung unentgeltlich die Inanspruch-
nahme seiner/ihrer an die Kreuzungsanlage angren-
zenden öffentlichen Verkehrsflächen.

Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger verpflichtet 
sich, bei Inanspruchnahme dieser Flächen, die ver-
kehrlichen und betrieblichen Belange des anderen 
Kreuzungsbeteiligten angemessen zu berücksichti-
gen. Art und Umfang der Inanspruchnahme werden 
gemeinsam dokumentiert. Nach Beendigung der 
Bauarbeiten sind die genutzten Flächen unverzüglich 
in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie übernom-
men wurden.

(3) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger führt den 
Grunderwerb von Dritten insgesamt durch.

Alternative zu § 8 Abs. 3:

(3) Die DB Netz AG führt für die Maßnahmen nach § 2 
Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch. Der 
Straßenbaulastträger führt für die Maßnahmen nach 
§ 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch.

(4) Für folgende Grundstücke soll die DB Netz AG/der 
Straßenbaulastträger13 Grundstückseigentümer wer-
den:

[…]

12 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den nichtkreuzungs-
bedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich aufzu-
führen.

13 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Grundstückseigentümer 
werden soll, sind diese getrennt aufzuführen.

§ 9 Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht

(1) Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 
EKrG.

Danach erhält

a) die DB Netz AG […],

b) der Straßenbaulastträger14 […].

(2) Die Beleuchtung und/oder die Verankerung der Ober-
leitungsanlagen (z. B. für Straßenbahn) an der Eisen-
bahnüberführung und/oder die Entwässerung der 
Straßenanlagen unterhalb der Eisenbahnüberführung 
gehören/gehört zu den Straßenanlagen.

Alternative zu § 9 Abs. 2 bei Straßenüberführungen:

(2) Die Verankerungen der Oberleitungsanlagen an der 
Straßenüberführung und/oder die Entwässerung der 
Eisenbahnanlagen unterhalb der Straßenüberführung 
gehören/gehört zu den Eisenbahnanlagen.

(3) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen 
Beteiligten betreffen, wird dessen vorherige Zustim-
mung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzug 
ist. Dabei werden auch der Umfang der Mitbenutzung 
der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. er-
forderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(4) Die Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen und/
oder die Verkehrswege unterhalb der Straßenüber-
führung/der Eisenbahnüberführung obliegt der DB 
Netz AG/dem Straßenbaulastträger15.

(5) Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen 
Beteiligten erstellt, geht mit der Abnahme (§ 640 
BGB/§ 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf 
den jeweiligen Erhaltungspflichtigen über. Sofern 
festgestellte Mängel zunächst der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme entgegenstehen, übernimmt der Er-
haltungspflichtige die Verkehrssicherungspflicht spä-
testens mit der Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme. 
Erfolgt die Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme der An-
lage vor der Abnahme, beginnt die Pflicht zur Ver-
kehrssicherung und zur Erhaltung der Anlagen durch 
den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme.

Im Falle einer zu erstellenden Ablösungsberechnung fol-
gende Ergänzung:

(6) Die zukünftigen Erhaltungskosten werden der DB 
Netz AG/dem Straßenbaulastträger nach § 15 Abs. 2 
Satz 1 und Abs. 4 EKrG abgelöst.

[oder]

Aufgrund der Maßnahme entsteht der DB Netz AG/
dem Straßenbaulastträger hinsichtlich ihrer/seiner Er-
haltungslast ein Vorteil. Dieser wird von der DB Netz 
AG dem Straßenbaulastträger/vom Straßenbaulast-
träger der DB Netz AG nach § 12 Abs. 1 EKrG aus-
geglichen.

14 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Erhaltungspflichtiger wird, 
sind diese getrennt aufzuführen.

15 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger verkehrssicherungspflichtig 
ist, sind diese getrennt aufzuführen.



  

(7) Für die nach der verkehrsbereiten Fertigstellung er-
forderlich werdende Ablösungsberechnung sind die 
Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen 
nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundes-
fernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßen-
gesetz (Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung 
– ABBV) sowie die ABBV-Richtlinien (ARS Nr. 18/2022 
vom 10.08.2022 – StB 15/7174.1/4-4/3636814) maß-
gebend.

(8) Ansprüche auf Zahlung des Ablösungsbetrages ver-
jähren in fünf Jahren. Wenn der Berechnende der 
Gläubiger des Ablösungsbetrages ist, beginnt die 
Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem 
die verkehrsbereite Fertigstellung der baulichen An-
lage erfolgt ist. Wenn der Berechnende der Schuldner 
des Ablösungsbetrages ist, beginnt die Verjährungs-
frist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Zugang 
der Ablösungsberechnung bei dem anderen Kreu-
zungsbeteiligten bewirkt worden ist. Wenn der Be-
rechnende der Schuldner des Ablösungsbetrages ist, 
verjähren Ansprüche des anderen Kreuzungsbeteilig-
ten ohne Rücksicht auf den Zugang der Ablösungs-
berechnung spätestens zehn Jahre von dem Zeit-
punkt der verkehrsbereiten Fertigstellung der 
baulichen Anlage an.

Ggf. zusätzlich bei vorläufiger, vereinfachter Ablösungs-
berechnung:

(9) Die Kreuzungsbeteiligten haben sich darauf verstän-
digt, eine vorläufige, vereinfachte Ablösungsberech-
nung zu erstellen. Diese ist unverbindlich und dient 
nur der Einplanung der voraussichtlich notwendig 
werdenden Haushaltsmittel. Der voraussichtlich an-
fallende Ablösungsbetrag wurde von der DB Netz AG/
dem Straßenbaulastträger ermittelt und beläuft sich 
auf […] EUR.

§ 10 Sonstiges

(1) Genehmigungen für die Verlegung von Leitungen und 
für den An- oder Einbau sonstiger Einrichtungen 
durch Dritte obliegen jedem Beteiligten für seinen 
Verkehrsweg. Jeder Beteiligte wird dafür Sorge tra-
gen, dass dem anderen Beteiligten Gelegenheit ge-
geben wird, seine Interessen zu vertreten, wenn die 
Verlegung von Leitungen und der An- oder Einbau 
sonstiger Einrichtungen Auswirkungen auf Anlagen 
des anderen Beteiligten oder dessen Verkehr haben 
kann.

(2) Für den Fall, dass die Einleitung des Oberflächen-
wassers eines Verkehrsweges in die Entwässerungs-
anlagen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich 
wird, gestattet die DB Netz AG/der Straßenbaulast-
träger dem Straßenbaulastträger/der DB Netz AG un-
widerruflich die unentgeltliche Einleitung des Ober-
flächenwassers in die Eisenbahnentwässerung/die 
Straßenkanalisation, wenn diese hierfür ausreichend 
dimensioniert ist und die Einleitung im Einklang mit 
bestehenden Genehmigungen für die Entwässe-
rungsanlage steht. Für den Fall, dass die Abwasser-
anlage in der Baulast eines Dritten steht, ist eine ge-
sonderte Vereinbarung oder sonstige Regelung mit 
diesem zu treffen.

(3) Der Erhaltungspflichtige eines Kreuzungsbauwerks 
ist nicht verpflichtet, die Ansichtsflächen zu säubern. 
Der Baulastträger des jeweils unterführten Verkehrs-
weges ist berechtigt, Ansichtsflächen im Bedarfsfall 
auf eigene Kosten zu säubern. Ausgleichsansprüche 
bzw. Ansprüche auf Vornahme entsprechender Maß-
nahmen gegenüber dem/den anderen Kreuzungsbe-
teiligten sind insoweit ausgeschlossen.

Ggf. zusätzlich:

(…) Der Übergang zwischen der Eisenbahnüberführung 
und den beiderseits anschließenden Rampenbauwer-
ken wird durch Schein- oder Konstruktionsfugen ge-
kennzeichnet und der Eisenbahnanlage/der Straßen-
anlage zugeordnet.

(…) Über die Durchführung und Abwicklung der Baumaß-
nahme werden die Beteiligten eine besondere Verein-
barung treffen.

(…) Ansprechpartner des Straßenbaulastträgers für diese 
Maßnahme ist […].

(…) Ansprechpartner der DB Netz AG für diese Maßnah-
me ist […].

§ 11 Änderung der Vereinbarung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das Schrift-
formerfordernis.

(2) Für den Fall der Änderung der technischen Planung 
in einer Zulassungsentscheidung nach § 3 verpflich-
ten sich die Parteien zu einer Anpassung der Verein-
barung.

§ 12 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird […]-fach ausgefertigt. Die Be-
teiligten erhalten je […] Ausfertigung/en.

, den , den , den 

Straßenbaulast-
träger

DB Netz AG DB Netz AG

[Namen in Druckschrift wiederholen]

( ) ( ) ( )

Mustervereinbarung – Änderung eines Bahnübergangs –  
Anhang 5.4 zu den Richtlinien  

Planen Bauen Abrechnen 2022

Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungs
maßnahme nach §§ 3, 13 EKrG

Zwischen1 der
DB Netz AG2

vertreten durch […]
[Adresse]

 – nachstehend DB Netz AG genannt –

1 Sind mehrere Schienenbaulastträger/Straßenbaulastträger beteiligt, 
so sind alle Beteiligten aufzuführen und eindeutig zu bezeichnen.

2 Die DB Netz AG ist in der Vereinbarung zu ersetzen, wenn ein ande-
res Eisenbahninfrastrukturunternehmen Schienenbaulastträger ist.



und der/dem
[…]
vertreten durch […]
[Adresse]

 – nachstehend Straßenbaulastträger genannt –

wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) fol-
gende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die […] Straße Nr. […] von […] nach […] kreuzt die 
Eisenbahnstrecke Nr. […] von […] nach […] in Bahn-
km/Straßen-km/Stationskilometer […] höhengleich.

(2) Der Bahnübergang ist technisch gesichert/nicht tech-
nisch gesichert. Die vorhandene Sicherung erfolgt 
mittels […]3.

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als 
Baulastträger des Schienenweges und […] als Bau-
lastträger der Straße4.

(4) Aus Gründen der Sicherheit und/oder der Abwicklung 
des Verkehrs ist es erforderlich, den Bahnübergang 
technisch zu sichern/die vorhandene technische Si-
cherung zu ändern/den Bahnübergang zu verbrei-
tern/den Bahnübergang ersatzlos zu beseitigen/den 
Bahnübergang zu beseitigen und durch eine Straßen-
überführung/Eisenbahnüberführung bzw. den Bau/
Ausbau eines bahnparallelen Weges zu ersetzen.

(5) Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich 
hierbei um die Änderung einer Kreuzung im Sinne der 
§§ 3, 13 Abs. 1 EKrG/im Sinne der §§ 3, 13 Abs. 2 
EKrG/im Sinne der §§ 3, 13 Abs. 3 EKrG handelt.

Alternative zu § 1 Abs. 5:

(5) Die Kreuzungsbeteiligten können sich nicht über die 
rechtliche Einordnung der Maßnahme einigen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffas-
sung, dass […].

Die DB Netz AG/Der Straßenbaulastträger wird hierzu

– eine Anordnung des Bundesministeriums für Di-
gitales und Verkehr (BMDV)/der nach Landes-
recht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechts-
verfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]

– eine gerichtliche Klärung veranlassen.

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme

(1) Beschreibung der kreuzungsbedingten Maßnahme5:

a) […]

b) […]

c) […]

3 Die Art der Sicherung ist genauer zu beschreiben.
4 Wenn die Baulast für Fahrbahn und Rad-/Gehwege geteilt ist, sind 

beide Baulastträger aufzuführen.
5 Die Maßnahme ist in ihren wesentlichen Teilen näher zu beschreiben; 

hierzu gehört auch die Beseitigung nicht mehr erforderlicher Anlagen.

(2) Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten Maß-
nahme:

[…]

(3) Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten 
Anlagen6, die Bestandteile dieser Vereinbarung 
sind. Darüber hinaus gelten die Unterlagen und Plä-
ne, denen die Beteiligten schriftlich zugestimmt ha-
ben:

– Anlage 1: Übersichtsplan

– Anlage 2: Erläuterungsbericht

– Anlage 3: Lageplan

– Anlage 4: Höhenplan

– Anlage 5:  Bauwerkspläne (wesentliche Ansichten 
und Schnitte) [soweit ein Bauwerk er-
richtet wird]

– Anlage 6: Kostenzusammenstellung

§ 3 Öffentlichrechtliches Zulassungsverfahren

Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger wird/hat für 
die Maßnahme ein Planfeststellungsverfahren/Plange-
nehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz (AEG)/Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/
Straßengesetz des Landes […] (LStrG) beantragen/ein-
geleitet.

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren/
Plangenehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen Ei-
senbahngesetz (AEG)/Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/
Straßengesetz des Landes […] (LStrG) durchgeführt wor-
den (Planfeststellungsbeschluss/Plangenehmigung der/
des […] vom […], Aktenzeichen […]).

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme kann ein Planfeststellungs-/Plange-
nehmigungsverfahren gemäß § […] Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG)/§ […] Straßengesetz des Landes […] 
(LStrG) entfallen.

Alternative zu § 3:

Für die Maßnahme wird/ist ein Bebauungsplan nach § 17b 
Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)/§ […] Straßen-
gesetz des Landes […] (LStrG) in Verbindung mit § 9 Bau-
gesetzbuch (BauGB) aufgestellt/aufgestellt worden (Ak-
tenzeichen […]).

ggf. zusätzlich:

Ergänzend dazu wird von der DB Netz AG für die Ände-
rung ihrer Betriebsanlagen ein Planfeststellungsverfahren/
Plangenehmigungsverfahren beantragt/eingeleitet/ist von 
der DB Netz AG für die Änderung ihrer Betriebsanlagen 
ein Planfeststellungsbeschluss/eine Plangenehmigung er-
wirkt worden (Aktenzeichen […]).

6 Die Anlagen sind mit korrekter Bezeichnung sowie Stand mit Da-
tumsangabe zu versehen.



  

§ 4 Planung und Durchführung der Maßnahme

(1) Die DB Netz AG plant und führt die in § 2 Abs. 1 
Buchstabe […] aufgeführten Maßnahmen nach Maß-
gabe der Richtlinien für die Planung, Baudurchfüh-
rung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines Rund-
schreiben Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, durch.

[und/oder]

Der Straßenbaulastträger7 plant und führt die in § 2 
Abs. 1 Buchstabe […] aufgeführten Maßnahmen 
nach Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Bau-
durchführung und Abrechnung von Maßnahmen nach 
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, Allgemeines 
Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 19/2022 vom 
15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859, – durch.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger8 plant und 
führt die in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen 
durch.9

(3) Ergeben sich durch die Maßnahmen nach § 2 Ein-
wirkungen auf Anlagen des anderen oder dessen Ver-
kehr, wird der Baudurchführende vorher dessen Zu-
stimmung einholen. § 4 Abs. 2 EKrG bleibt hiervon 
unberührt.

(4) Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren […] 
vorgesehen. Der Baubeginn wird dem Straßenbau-
lastträger/der DB Netz AG […] Wochen im Voraus 
schriftlich angezeigt. Für die weiteren Einzelheiten, 
insbesondere zur zeitlichen Durchführung der Maß-
nahmen, gelten die im Schriftwechsel zu vereinbaren-
den Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Änderungen 
des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreu-
zungsbeteiligten unverzüglich angezeigt.

(5) Der Beteiligte, welcher die Baudurchführung über-
nommen hat, haftet gegenüber dem anderen Betei-
ligten nicht für erhöhte kreuzungsbedingte Kosten 
aufgrund mangelhafter Leistungen des Auftragneh-
mers, bauvertraglicher Streitigkeiten oder Insolven-
zen, es sei denn, ihm sind grob fahrlässig oder vor-
sätzlich Pflichtverletzungen bei der Erfüllung seiner 
Bauherrenaufgaben anzulasten.

(6) Werden Leitungsanpassungen erforderlich, die auf 
Grundstücken des nicht baudurchführenden Beteilig-
ten liegen, ist dieser verpflichtet, seine Rechte gegen-
über dem für die Leitung zuständigen Dritten auszu-
üben und den baudurchführenden Beteiligten bei der 
Durchsetzung von Folge- und Folgekostenpflichten 
zu unterstützen.

7 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant/durch-
führt, sind diese getrennt aufzuführen.

8 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Maßnahmen plant/durch-
führt, sind diese getrennt aufzuführen.

9 Insbesondere wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen 
Kreuzungsbeteiligten plant und durchführt, sollte das ARS 19/2022 
auch für in § 2 Abs. 2 aufgeführten Maßnahmen vereinbart werden.

(7) Alle Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des 
Eisenbahnbetriebes und/oder des Straßenverkehrs 
ausgeführt. Der Verkehr auf den sich kreuzenden Ver-
kehrswegen wird während der Baudurchführung ein-
schließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerks-
prüfung so wenig wie möglich beeinträchtigt.

Alternative zu § 4 Abs. 7:

(7) Während der Bauausführung werden/wird die Eisen-
bahnstrecke und/oder die Straße ganz/zeitweise ge-
sperrt. Der verbleibende Verkehr auf den sich kreuzen-
den Verkehrswegen wird während der Baudurchführung 
einschließlich Abnahme, Vermessung und Bauwerks-
prüfung so wenig wie möglich beeinträchtigt.

§ 5 Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

(1) Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung 
und Erstellung der Bestandsunterlagen erfolgt nach 
Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurch-
führung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 
vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Für die 1. Hauptprüfung sind die DIN 1076/Ril 804 der 
DB Netz AG zu beachten. [soweit ein Bauwerk errich-
tet wird]

(3) Der jeweils Baudurchführende wird […] Wochen vor 
der Abnahme zu einer gemeinsamen Begehung ein-
laden und gleichzeitig den genauen Termin der Ab-
nahme bekannt geben.

Alternative zu § 5 Abs. 3:

(3) Der jeweils Baudurchführende wird den jeweiligen 
Träger der Erhaltungslast […] Wochen vor der Ab-
nahme zu einer gemeinsamen Begehung einladen 
und gleichzeitig die genauen Termine für die Durch-
führung der 1. Hauptprüfung [soweit ein Bauwerk er-
richtet wird] sowie der Abnahme bekannt geben.

(4) Der Status des geodätischen Datums (Referenzsys-
tem und Projektion) wird zwischen den Kreuzungs-
beteiligten wie folgt festgelegt: […]

(5) Der jeweils andere Beteiligte erhält Bestandsüber-
sichtspläne der Kreuzungsanlage. Der jeweilige Träger 
der Erhaltungslast erhält alle für die Erhaltungszwe-
cke seiner Anlagen erforderlichen Bauwerksunterla-
gen in […] Ausfertigungen. Soweit die Bestandspläne 
neue Anlagen betreffen, müssen die Unterlagen fol-
genden Standard erfüllen: […]

Bei vorhandenen Anlagen, die geändert werden, sind 
die Bestandspläne im vorhandenen Standard zu erstel-
len. Die Pläne werden bis spätestens […] übergeben.

(6) Für digital erstellte Bestandspläne und Vermessungs-
unterlagen wird folgendes Format der erforderlichen 
Dateien festgelegt: […]

§ 6 Kosten der Maßnahme

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kos-
tenmasse) wird unter Beachtung des § 13 EKrG, der 



  

1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie 
der dazu ergangenen und von den Kreuzungsbetei-
ligten eingeführten/anerkannten Durchführungsbe-
stimmungen des BMDV ermittelt (u. a. Richtlinien zur 
Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei Kreu-
zungsmaßnahmen, ARS Nr. 8/1989 vom 17.05.1989 
– StB 17/E 10/E 14/78.10.20/19 Va 89)10.

(2) Die Kosten der Maßnahme nach § 2 betragen nach 
der als Anlage beigefügten Kostenzusammenstellung 
voraussichtlich ca. […] EUR, einschließlich anfallen-
der Umsatzsteuer und Verwaltungskosten.

[bei Maßnahmen mit Straßen in der Baulast des Bun-
des oder eines Landes]

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit 
nach § 13 Abs. 1 EKrG

– von der DB Netz AG,

– vom Straßenbaulastträger und

– vom Bund (sog. Staatsdrittel) zu je einem Drittel 
getragen.

Demnach entfallen voraussichtlich auf

– die DB Netz AG […] EUR,

– den Straßenbaulastträger […] EUR und

– den Bund […] EUR.

[oder bei Maßnahmen mit Straßen in kommunaler 
Baulast]

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit 
nach § 13 Abs. 2 EKrG

– von der DB Netz AG zu einem Drittel,

– vom Bund zur Hälfte und

– vom Land [Land, in dem der Bahnübergang liegt] 
zu einem Sechstel getragen.

Demnach entfallen voraussichtlich auf

– die DB Netz AG […] EUR,

– den Bund […] EUR und

– das Land [Land, in dem der   
Bahnübergang liegt] […] EUR.

[oder bei Maßnahmen mit zwei Straßenbaulastträ-
gern]

Sie sind in voller Höhe/in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR kreuzungsbedingt und werden insoweit der 
Kreuzung der Eisenbahnstrecke mit der [Straße] und 
der Kreuzung der Eisenbahnstrecke mit der [Straße] 
zugeordnet.

Nach § 13 Abs. 1 EKrG entfallen kreuzungsbedingte 
Kosten in Höhe von […] EUR auf

– die DB Netz AG […] EUR,

– den Straßenbaulastträger […] EUR und

– den Bund […] EUR.

10 Weitere Durchführungsbestimmungen sind bei den entsprechenden 
Absätzen aufgeführt.

Nach § 13 Abs. 2 EKrG entfallen kreuzungsbedingte 
Kosten in Höhe von […] EUR auf

– die DB Netz AG […] EUR

– den Bund […] EUR

– das Land [Land, in dem der   
Bahnübergang liegt] […] EUR

Alternative zu § 6 Abs. 2:

(2) Die Beteiligten konnten sich nicht über den Umfang 
der Kostenmasse und/oder die Kostentragung eini-
gen.

Die DB Netz AG vertritt die Auffassung, dass […].

Der Straßenbaulastträger vertritt hingegen die Auffas-
sung, dass […].

Die DB Netz AG/Der Straßenbaulastträger wird hierzu

– eine Anordnung des BMDV/der nach Landes-
recht zuständigen Behörde im Kreuzungsrechts-
verfahren gemäß § 10 Abs. 4 EKrG beantragen.

[oder]

– eine gerichtliche Klärung veranlassen.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden die 
Kosten/strittigen Kostenanteile von […] getragen. Der 
nach der Entscheidung auszugleichende Betrag ist 
mit 4 % pro Jahr ab Rechnungslegung zu verzinsen.

(3) Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse, 
wobei das sog. Staatsdrittel nach § 13 Abs. 1 EKrG 
sowie die Kostenanteile nach § 13 Abs. 2 EKrG, wel-
che der Bund bzw. das Land [Land, in dem der Bahn-
übergang liegt] zu tragen hat, nicht als Entgelt für eine 
steuerpflichtige Leistung zu behandeln sind.

Die Beteiligten gehen vorläufig im Hinblick auf eine lau-
fende steuerrechtliche Prüfung davon aus, dass der 
Straßenbaulastträger seine nach dieser Vereinbarung 
zu erbringenden Leistungen nicht als Unternehmer 
ausführt. Diese Annahme hat kein Präjudiz für die noch 
zu treffende Entscheidung der Finanzverwaltung.

Kann sich der Straßenbaulastträger zukünftig nicht 
mehr auf die Anwendung des § 2b Abs. 1 UStG be-
rufen und ist er auch nach anderen Vorschriften nicht 
als Nicht-Unternehmer tätig oder zeigt er seine Unter-
nehmereigenschaft gegenüber dem anderen Beteilig-
ten an, sind die von ihm erbrachten Leistungen um-
satzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Darüber hin-
aus behält sich der Leistende das Recht vor – soweit 
gesetzlich zulässig – auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu 
verzichten (Option nach § 9 UStG). Der Verzicht ist 
dem anderen Beteiligten schriftlich anzuzeigen.

Ist eine vereinbarte Leistung umsatzsteuerpflichtig, 
so verstehen sich die in dieser Vereinbarung benann-
ten Entgelte grundsätzlich als Netto-Entgelte zuzüg-
lich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Ha-
ben die Beteiligten lediglich die Weiterberechnung 
der bei Ausführung der Leistung entstehenden Kos-
ten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf. nachträg-
lich anzupassen, soweit der Leistende einen Vor-
steuerabzug geltend machen kann.



 

Sollten Finanzverwaltung oder ein zuständiges Ge-
richt eine abweichende umsatzsteuerliche Einschät-
zung der Leistungen nach dieser Vereinbarung ver-
treten, wird der Leistende dem Leistungsempfänger 
eine (korrigierte) Rechnung nach Maßgabe des § 14 
UStG ausstellen. Ein daraus resultierender (höherer) 
Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfänger zu-
sätzlich zu dem in dieser Vereinbarung benannten 
Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende die Umsatz-
steuer gegenüber dem Finanzamt schuldet. Die Aus-
gleichspflicht gilt bei einer Verminderung der Umsatz-
steuer für den Leistenden entsprechend. Die Zahlung 
wird fällig nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitstagen 
nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung, die den 
Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes entspricht.

(4) Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 
Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die Kosten für das tat-
sächlich eingesetzte Personal anzusetzen.

Bewertungsgrundlage für die Eigenleistungen der DB 
Netz AG sind die örtlichen „Dispositiven Kostensätze“ 
(Dispo-Kosa) ohne Zuschläge. Sie stellen die Basis 
der Kostenrechnung der DB Netz AG dar, die vom 
BMDV anerkannt wird. Die Kostensätze unterliegen 
der jährlichen Überprüfung durch einen unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer. Bei Bedarf werden die örtlichen 
Kostensätze für die in Betracht kommenden Leistun-
gen von der DB Netz AG mitgeteilt (vgl. Rundschrei-
ben (RS) BMDV vom 10.06.2010 – StB 15/7174.2/5-
07/1220977).

Für die Berechnung der Personalkosten des Straßen-
baulastträgers findet der in seinem Zuständigkeitsbe-
reich für die Abwicklung von Schadensfällen gegen-
über Dritten bei Beschädigung von Straßeneigentum 
für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geltende 
Stundensatz Anwendung.

(5) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 
Abs. 2 der 1. EKrV in Höhe von 20 % der von ihnen 
aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- 
und Baukosten in Rechnung stellen.

(6) Nachweisbare Kosten für Betriebserschwernisse 
während der Bauzeit gehören (als Baukosten) nur zur 
Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten 
selbst entstehen (RS BMDV vom 28.09.2004 – S 
16/78.11.00/13 B 03).

(7) Aufwendungen für erforderliche Änderungen an den 
im Eigentum der DB Netz AG stehenden betriebsnot-
wendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen gehö-
ren zur Kostenmasse (RS BMDV vom 23.01.2003 – S 
16/78.11.00/2 Va 03 und vgl. RS BMDV vom 
23.08.2005 – S 16/78.11.00/1 BE 05).

(8) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von 
Telekommunikationslinien, die nicht zu den Eisen-
bahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Be-
stimmungen des Telekommunikationsgesetzes, so-
weit keine besonderen vertraglichen Regelungen 
bestehen.

(9) Von den Kosten für Leitungsanpassungsarbeiten 
werden nur die Anteile der Kostenmasse angelastet, 
die ein Beteiligter als Baulastträger eines der beteilig-
ten Verkehrswege zu tragen hat. Nicht zur Kosten-

masse zählen die aufgrund bestehender Rechtsver-
hältnisse von Dritten (z. B. Konzessionsverträge) zu 
übernehmenden Kosten. Diese sind erforderlichen-
falls von den jeweiligen Vertragspartnern bis zur 
Durchsetzung ihrer Ansprüche vorzufinanzieren.

Wenn beide Kreuzungsbeteiligte für ein und dieselbe 
Leitung Verträge mit unterschiedlichen Folgekosten-
regelungen geschlossen haben, gilt Folgendes:

Die dem Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen (VU) auf-
grund der Leitungsänderung entstehenden Gesamt-
kosten sind jeweils zu 50 % dem Vertragsverhältnis 
mit dem Straßenbaulastträger und zu 50 % dem Ver-
tragsverhältnis mit der DB Netz AG zuzuordnen. Das 
VU trägt von der einen Hälfte der Gesamtkosten die 
Kosten gemäß der vertraglichen Folgekostenregelung 
mit dem Straßenbaulastträger (z. B. Rahmenvertrag/
Mustervertrag). Von der anderen Hälfte der Gesamt-
kosten trägt das VU die Kosten gemäß den Folgekos-
tenregelungen mit der DB Netz AG (z. B. Gas- und 
Wasserleitungskreuzungsrichtlinien). Anstelle des Ver-
tragsverhältnisses mit dem Straßenbaulastträger kann 
auch eine gesetzliche Folgekostenregelung treten. Die 
Abrechnung gegenüber dem VU erfolgt durch den 
Kreuzungsbeteiligten, welcher die Baudurchführung 
insgesamt bzw. die für die Leitungsänderung maßgeb-
lichen Teile der Baudurchführung übernommen hat.

(10) Die Kosten für die nicht kreuzungsbedingten Maßnah-
men nach § 2 Abs. 2 in Höhe von voraussichtlich 
[…] EUR trägt die DB Netz AG/der Straßenbaulast-
träger 11.

(11) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schluss-
rechnung.

§ 7 Abrechnung

(1) Das Verfahren zur Abrechnung der Kreuzungsmaßnah-
me zwischen den Kreuzungsbeteiligten erfolgt nach 
Maßgabe der Richtlinien für die Planung, Baudurch-
führung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz 2022, ARS Nr. 19/2022 
vom 15.08.2022 – StB 15/7174.2/4-6/3638859.

Ergänzend zu diesen Richtlinien vereinbaren die Be-
teiligten Folgendes:

[…]

(2) Die Kreuzungsbeteiligten übernehmen die Abrech-
nung für die von ihnen durchgeführten Maßnahmen 
gemäß § 4 der Vereinbarung.

(3) Die Schlussrechnung wird von der DB Netz AG/dem 
Straßenbaulastträger erstellt.

§ 8 Grundinanspruchnahme

(1) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger duldet die 
Änderung der Kreuzungsanlage unentgeltlich auf 
Dauer gemäß § 4 Abs. 2 EKrG. Ein Grunderwerb fin-
det insoweit nicht statt.

11 Wenn sich ein weiterer Straßenbaulastträger an den nicht kreu-
zungsbedingten Kosten der Straße beteiligt, ist dieser nachrichtlich 
aufzuführen.



  

(2) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger gestattet 
dem Straßenbaulastträger/der DB Netz AG während 
der Baudurchführung unentgeltlich die Inanspruch-
nahme seiner/ihrer an die Kreuzungsanlage angren-
zenden öffentlichen Verkehrsflächen.

Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger verpflichtet 
sich, bei Inanspruchnahme dieser Flächen, die verkehr-
lichen und betrieblichen Belange des anderen Kreu-
zungsbeteiligten angemessen zu berücksichtigen. Art 
und Umfang der Inanspruchnahme werden gemeinsam 
dokumentiert. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind 
die genutzten Flächen unverzüglich in dem Zustand 
zurückzugeben, in dem sie übernommen wurden.

(3) Die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger führt den 
Grunderwerb von Dritten insgesamt durch.

Alternative zu § 8 Abs. 3:

(3) Die DB Netz AG führt für die Maßnahmen nach § 2 
Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch. Der 
Straßenbaulastträger führt für die Maßnahmen nach 
§ 2 Abs. 1 Buchstabe […] den Grunderwerb durch.

(4) Für folgende Grundstücke soll die DB Netz AG/der 
Straßenbaulastträger12 Grundstückseigentümer wer-
den:

[…]

§ 9 Erhaltung und Verkehrssicherungspflicht

(1) Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 
EKrG.

Danach erhält

a) die DB Netz AG […]

b) der Straßenbaulastträger13 […]

(2) Die Beleuchtung und/oder die Verankerung der Ober-
leitungsanlagen (z. B. für Straßenbahn) an der Eisen-
bahnüberführung und/oder die Entwässerung der 
Straßenanlagen unterhalb der Eisenbahnüberführung 
gehören/gehört zu den Straßenanlagen. [soweit ein 
Bauwerk errichtet wird]

Alternative zu § 9 Abs 2:

(2) Die Verankerungen der Oberleitungsanlagen an der 
Straßenüberführung und/oder die Entwässerung der 
Eisenbahnanlagen unterhalb der Straßenüberführung 
gehören/gehört zu den Eisenbahnanlagen. [soweit ein 
Bauwerk errichtet wird]

(3) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen 
Beteiligten betreffen, wird dessen vorherige Zustim-
mung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzug 
ist. Dabei werden auch der Umfang der Mitbenutzung 
der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggf. er-
forderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

(4) Die Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen und/
oder die Verkehrswege unterhalb der Straßenüber-

12 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Grundstückseigentümer 
werden soll, sind diese getrennt aufzuführen.

13 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger Erhaltungspflichtiger wird, 
sind diese getrennt aufzuführen.

führung/der Eisenbahnüberführung obliegt der DB 
Netz AG/dem Straßenbaulastträger14. [soweit ein 
Bauwerk errichtet wird]

(5) Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen 
Beteiligten erstellt, geht mit der Abnahme (§ 640 
BGB/§ 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf 
den jeweiligen Erhaltungspflichtigen über. Sofern 
festgestellte Mängel zunächst der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme entgegenstehen, übernimmt der Er-
haltungspflichtige die Verkehrssicherungspflicht spä-
testens mit der Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme. 
Erfolgt die Verkehrsfreigabe/Inbetriebnahme der An-
lage vor der Abnahme, beginnt die Pflicht zur Ver-
kehrssicherung und zur Erhaltung der Anlagen durch 
den Erhaltungspflichtigen mit der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme.

§ 10 Sonstiges

(1) Genehmigungen für die Verlegung von Leitungen und 
für den An- oder Einbau sonstiger Einrichtungen durch 
Dritte obliegen jedem Beteiligten für seinen Verkehrs-
weg. Jeder Beteiligte wird dafür Sorge tragen, dass 
dem anderen Beteiligten Gelegenheit gegeben wird, 
seine Interessen zu vertreten, wenn die Verlegung von 
Leitungen und der An- oder Einbau sonstiger Einrich-
tungen Auswirkungen auf Anlagen des anderen Be-
teiligten oder dessen Verkehr haben kann.

(2) Für den Fall, dass die Einleitung des Oberflächenwas-
sers eines Verkehrsweges in die Entwässerungsanla-
gen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich wird, 
gestattet die DB Netz AG/der Straßenbaulastträger 
dem Straßenbaulastträger/der DB Netz AG unwiderruf-
lich die unentgeltliche Einleitung des Oberflächenwas-
sers in die Eisenbahnentwässerung/die Straßenkanali-
sation, wenn diese hierfür ausreichend dimensioniert ist 
und die Einleitung im Einklang mit bestehenden Ge-
nehmigungen für die Entwässerungsanlage steht. Für 
den Fall, dass die Abwasseranlage in der Baulast eines 
Dritten steht, ist eine gesonderte Vereinbarung oder 
sonstige Regelung mit diesem zu treffen.

(3) Der Erhaltungspflichtige eines Kreuzungsbauwerks 
ist nicht verpflichtet, die Ansichtsflächen zu säubern. 
Der Baulastträger des jeweils unterführten Verkehrs-
weges ist berechtigt, Ansichtsflächen im Bedarfsfall 
auf eigene Kosten zu säubern. Ausgleichsansprüche 
bzw. Ansprüche auf Vornahme entsprechender Maß-
nahmen gegenüber dem/den anderen Kreuzungsbe-
teiligten sind insoweit ausgeschlossen. [soweit ein 
Bauwerk errichtet wird]

Ggf. zusätzlich:

(…) Der Übergang zwischen der Eisenbahnüberführung 
und den beiderseits anschließenden Rampenbauwer-
ken wird durch Schein- oder Konstruktionsfugen ge-
kennzeichnet und der Eisenbahnanlage/der Straßen-
anlage zugeordnet.

(…) Über die Durchführung und Abwicklung der Baumaß-
nahme werden die Beteiligten eine gesonderte Ver-
einbarung treffen.

14 Wenn mehr als ein Straßenbaulastträger verkehrssicherungspflichtig 
ist, sind diese getrennt aufzuführen.



  

(…) Ansprechpartner des Straßenbaulastträgers für diese 
Maßnahme ist […].

(…) Ansprechpartner der DB Netz AG für diese Maßnah-
me ist […].

§ 11 Genehmigungen

(1) Diese Vereinbarung bedarf wegen des in § 6 vorge-
sehenen sog. Staatsdrittels des Bundes der Geneh-
migung des BMDV.

[…] wird die Genehmigung beantragen.

Alternative zu § 11 Abs. 1,

Kostenteilung nach § 13 Abs. 1 EKrG, kreuzungsbeding-
te, Kosten ≤ 3 Mio. €:

(1) Die zuständige Landesbehörde gewährt das in § 6 
vorgesehene sog. Staatsdrittel des Bundes unter Be-
rücksichtigung der nach den Absätzen 2 und 3 zu ver-
anlassenden Stellungnahmen.

Alternative zu § 11 Abs. 1,

Kostenteilung nach § 13 Abs. 2 EKrG:

(1) Die Vereinbarung bedarf wegen der in § 6 vorgesehe-
nen Kostenanteile des Bundes und des Landes [Land, 
in dem der Bahnübergang liegt] der Genehmigung 
des BMDV und der Genehmigung der nach Landes-
recht zuständigen Behörde.

[…] wird die Genehmigung des BMDV beantragen.

[…] wird die Genehmigung der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde beantragen.

Alternative zu § 11 Abs. 1,

Kostenteilung nach § 13 Abs. 2 EKrG, kreuzungsbedingte 
Kosten ≤ 3 Mio. €:

(1) Die Vereinbarung bedarf wegen des in § 6 vorgesehe-
nen Kostenanteils des Landes [Land in dem der Bahn-
übergang liegt] der Genehmigung der nach Landes-
recht zuständigen Behörde.

[…] wird die Genehmigung der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde beantragen.

Die zuständige Landesbehörde gewährt den in § 6 
vorgesehenen Kostenanteil des Bundes unter Be-
rücksichtigung der nach den Absätzen 2 und 3 zu ver-
anlassenden Stellungnahmen.

(2) Die DB Netz AG veranlasst nach Unterzeichnung der 
Kreuzungsvereinbarung15 für alle Eisenbahnanlagen 
und diese Anlagen berührende Maßnahmen eine 
fachtechnische Stellungnahme (FTS Schiene) beim 
Eisenbahn-Bundesamt.

(3) Der Straßenbaulastträger/Die DB Netz AG veranlasst 
nach Unterzeichnung16 der Kreuzungsvereinbarung 
für alle Straßenanlagen und diese Anlagen berühren-

15 Wenn Bundesstraßen betroffen sind, ist die FTS Schiene vor Unter-
zeichnung der Kreuzungsvereinbarung einzuholen.

16 Wenn Bundesstraßen betroffen sind, ist die FTS Straße vor Unter-
zeichnung der Kreuzungsvereinbarung einzuholen.

de Maßnahmen eine fachtechnische Stellungnahme 
(FTS Straße) bei der zuständigen Landesbehörde.

§ 12 Änderung der Vereinbarung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das 
Schriftformerfordernis.

(2) Für den Fall der Änderung der technischen Planung 
in einer Zulassungsentscheidung nach § 3 verpflich-
ten sich die Parteien zu einer Anpassung der Verein-
barung.

§ 13 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird […]-fach ausgefertigt. Die Be-
teiligten erhalten je […] Ausfertigung/en.

, den , den , den 

Straßenbaulast-
träger

DB Netz AG DB Netz AG

[Namen in Druckschrift wiederholen]

( ) ( ) ( )

(VkBl. 2022 S. 547)

  
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 




